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Euthanasie‘ / Eugenik 

- Gegen den Zeitgeist - 



die randschau 

Editorial 

Die Herbstdepression der ’randschau’ 
scheint überwunden und das mitten im 
Winter. Während Ihr also nach Wochen 
des Bangens und des Wartens nun ein 
neues Heft in Händen oder Füßen hal- 
tet, sind wir dabei, uns weiter Gedan- 
ken um die Zukunft der ’randschau’ zu 
machen. Eine totale Neuorganisation 
steht an. Pläne werden geschmiedet, 
wie wir künftig ein regelmäßiges und 
gesichertes Erscheinen der Zeitschrift 
Umsetzen können. Vieles von den Plä- 
nen ist derzeit leider noch nicht spruch- 
reif. Aber ein Anfang ist gemacht. 
Auf dem Treffen am 9. und 10. Dezem- 
ber in Köln waren wir zu Sechst, die an 
einer Mitarbeit in der Redaktion interes- 
siert sind. Ein paar weitere haben 
schriftlich ihr Interesse bekundet. 
Wie Ihr feststellen werdet, hat sich for- 
mal schon einiges verändert: der Re- 
daktionsadressen sind jetzt drei. Das 
Büro in der Kölner Pohlmannstraße ist 
künftig nicht mehr besetzt. 
Im nächsten Heft (Ende Februar) wer- 
den unsere Vorstellungen über das Wie 
und Wo nachzulesen sein. Bis dahin - 
so hoffen wir - blicken wir dann auch 
selber durch. 
Klar sehen wir aber auch jetzt schon, 
daß 'die randschau’ kurz- und mittelfri- 
stig auf Eure Spenden angewiesen sein 
wird. Beachtet bitte hierfür den Spen- 
denaufruf. 

Jetzt aber zu dieser Ausgabe: 
Geplant war ein Artikel über den Stand 
und die Perspektive der Anti-Euge- 
nik-Scene im allgemeinen (und der 
Krüppel- und Behindertenscene im be- 
sonderen). Den gibt es aus Gründen 
der Arbeitsüberlastung diesmal nicht. 
Ebenso fehlt der geplante Beitrag über 
die Auseinandersetzungen zwischen 
Krüppelfrauengruppen und Verantwort- 
lichen für den REHA-Frauentag, sowie 
die Reflexion der Ereignisse auf die- 
sem. Hier hat der Grippevirus voll zuge- 
schlagen, die Autorin liegt krank im 
Bett. 

Geplant war der Schwerpunkt dieser 
Ausgabe schon länger. Wieder einmal 
beschäftigt sich 'die randschau' mit 
’Euthanasie’ und Eugenik. Angeblich 
zuviel und zu „pubertär“, wie Ihr der Le- 
serinzuschrift auf der letzten Seite ent- 
nehmen könnt. Wir sehen das natürlich 
anders: Den Ereignissen der letzten 
Zeit rennen wir förmlich hinterher, sie 
machen es notwendig uns immer wie- 
der mit dem Thema ’Euthanasie’ aus- 
einanderzusetzen. Dies belegen auch 
die in dieser Ausgabe dokumentierten 
Beispiele aus Hamburg, Bremen, Ber- 
lin, Brüssel und Österreich. 

Viele Geschehnisse sind in der allge- 
mein zugänglichen Presse nicht nach- 
lesbar, hier muß ’die randschau’ als In- 
formationsquelle zur Verfügung ste- 
hen. 
Die ’Euthanasie'-Bestrebungen sind 
für viele beängstigend und haben In 
den letzten Monaten massiv zugenom- 
men, doch darf und kann uns dies nicht 
davon abhatten, auch künftig regelmä- 
ßig über die Propaganda-Aktionen der 
'Euthanasie’-Befürworterlnnen zu be- 
richten. Und natürlich auch über erfolg- 
reiche Gegen-Aktionen unsererseits. 
Eine solche, von einem aus verschie- 
densten Gruppen bestehenden 
bundesweiten Anti-’Euthanasie'/Anti- 
Eugenik-Bündnis getragene, Gegenak- 
tion, beschreibt u.a. der Artikel von 
Erika Feyerabend. Der internationale 
Kongreß „Der Fötus als Patient“ konnte 
zwar wie geplant stattfinden, aber die 
angereisten Expertinnen fühlten sich 
dennoch - ob der Anwesenheit der 
Gegnerinnen - massiv gestört. 
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Ich kann „Euthanasie“-Erlebnissse 
im Krankenzimmer nicht vergessen 

Eigentumsvorbehalt; 
Nach dem Eigentumsvorbehalt ist 
die Zeitschrift solange Eigentum des 
Absenders, bis sie dem Gefangenen 
persönlich ausgehändigt worden ist. 
„Zur Habe-Nahme“ ist keine persön- 
liche Auslieferung im Sinne des Vor- 

Wir können die oft unerträgliche 'Eu- 
thanasie’-Diskussion nicht ungesche- 
hen machen, die Bedrohung nicht mit 
einem Fingerschnipp aus der Welt 
schaffen. Es gibt keinen Weg zurück in 
das „Nicht-Wissen“. Aber wir können 
versuchen, immer wieder neu, den Pro- 
pagandisten - kommen sie nun aus der 
Bio-Ethik-, der ’Euthanasie’- oder der 
Gentechnologen-Ecke, möglichst viele 
Knüppel zwischen die Beine zu werfen. 
In diesem Sinne. 

Jörg Fretter 

PS.: Ab der Seite 26 holen wir den, 
bereits vor zwei Ausgaben versproche- 
nen, Bericht von Ottmar Miles-Paul 
(Kassel) zum „neuen“ amerikanischen 
Anti-Diskriminierungs-Gesetz nach. 
Mit diesem Beitrag wollen wir die Dis- 
kussion um ein bundesdeutsches ADG 
weiter bereichern. Wir bitten um heftig- 
ste Reaktionen aus der Leserinnen- 
schaft. 

behalts. Wird die Zeitschrift dem Ge- 
fangenen nicht persönlich ausge- 
händigt, ist sie dem Absender mit 
dem Grund der Nichtaushändigung 
zurückzusenden. 
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Fernsehspot 

„Recht auf würdiges 

Sterben“ 

„Euthanasie“ wird werbefähig. Das 
spanische Staatsfernsehen TVE und 
die Privatsender Tele 5 und Antena 3 
haben ihr Interesse am ersten Fernseh- 
spot „dieser Art auf der Welt" angemel- 
det. 
Zu sehen ist ein Kranker im Koma, dem 
es „an nichts fehlt, alles ist unter Kon- 
trolle ... doch fehlt ihm alles: das Le- 
ben.“ Und eine Stimme fragt: „Wenn 
ich ihn so sehe, muß ich mich da nicht 
fragen, was er von all dem hält?.. 
IRREVERSIBLE, so der Titel des 
130.000 Mark teuren Spots - gedreht im 
Ausstellungsraum eines Pharma-Im- 
porteurs -, soll allerdings nicht im übli- 
chen Werbeblock erscheinen. Produ- 
zent Jose Maria Seilares: man könne 
nach dem Spot „Martini lädt dich zum 
Leben ein“ nicht gut für das Recht auf 
Sterben werben. Auf Wunsch der DMD, 
der Derecho a Morir Dignamente, ver- 
gleichbar der Deutschen Gesellschaft 
für Humanes Sterben, soll der Spot be- 
gleitet werden von Dokumentationen 
oder Reportagen zum Thema Freitod. 
Der Präsident der DMD, Paniker, hofft 
auf die Schaffung eines gesellschaftli- 
chen Problembewußtseins und neue 
Mitglieder. Allerdings fehlen nicht nur 
die und 'das Leben', sondern auch 
noch ein Sponsor. Hoffen wir, daß 'der 
Tod sich nicht verkauft’, das zumindest 
befürchtet Paniker. 
Ausstrahlungen sind weiter geplant in 
den USA, Australien und Japan. 
Quelle: epd / Kirche und Rundfunk Nr. 
81, 16.10.91 

Warnung vor der 

Qualitätsprüfung durch 

die Universität 

Heidelberg 

Die Neurochirugische Klinik an der 
Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg 
ist derzeit dabei eine Studie über die 
„Lebensqualität von Patienten mit 
Spina bifida" durchzuführen. Ein im 
August verschicktes Schreiben (mit 
Fragebogen) fordert auf, das Zustande- 
kommen dieser Studie zu unterstützen. 
Verantwortlich hierfür zeichnen ein Dr. 
H.H. Steiner und ein H.G. Schweigert. 
Wie dem Schreiben zu entnehmen ist, 
geht es den beiden um die Erfassung 
einer „größere(n) Gruppe von Patien- 
ten“. Im beiliegenden Fragebogen wer- 
den die „Patienten“ unter anderem ge- 

fragt: Wieviel „Zeit sie in ihrem bisheri- 
gen Leben in Krankenhäusern zuge- 
bracht ...(haben)? Ob  Sie diese 
Zeit in ihrer Schul- bzw. Berufsausbil- 
dung sehr gehemmt (hat)? Wie ... die 
Krankheit von Ihrer Umwelt aufgenom- 
men (wurde)? etc. 
Daneben gibt es eine ganze Reihe von 
Fragen, die die persönlichen Lebens- 
verhältnisse betreffen. „Die hierbei ge- 
wonnenen Erkenntnisse sollen helfen, 
die Lebensqualität künftiger Neugebo- 
rener durch die neurochirugische Be- 
handlung verbessern zu können.“ Die 
Betonung des Terminus „Lebensquali- 
tät“ läßt uns fragen, ob wieder einmal 
der bio-ethische Zeitgeist zugeschla- 
gen hat? (Gerade im Zusammenhang 
mit Spina bifida.) Die Daten werden we- 
der anonymisiert, noch erfährt mensch 
wie die Daten ausgewertet werden sol- 
len. Deshalb: Am besten Finger weg 
von solchen Fragebögen! 

mieren, „was mit der GenTech-Nahrung 
auf den Tisch kommt, wer dabei ge- 
winnt und wer verliert“. Zukunftsvisio- 
nen sind bereits Realität: Gentechnisch 
manipulierte Nahrungsmittel liegen 
schon in Verkaufsregalen von Lebens- 
mittelgeschäften und Supermärkten, 
,,Die Industrie befürchtet sicherlich zu 
Recht, daß ihre Nahrungsmittel aus der 
Retorte in den Regalen liegenbleiben, 
wenn Verbraucherinnen wissen, was 
aus den Gentaboren auf sie zukommt. 
Noch haben wir die Möglichkeit zu ver- 
hindern, daß gentechnische Bauka- 
sten-Nahrung künftig zu unserem All- 
tag gehören wird“. 

Materialien und Infos können angefor- 
dert werden bei: 
Wolfgang Löhr und Ute Sprenger, Gen- 
ethisches Netzwerk e.V, 
Winterfeldstr. 3, 1000 Berlin 30, Telefon 
030/215 39 91 

Quellen: Pressemitteilung GeN vom 8. 
Okt. 91 und Aufruf zur Kampagne 

Kampagne 

ESSEN AUS DEM 

GENLABOR - 

NATÜRLICH NICHT 

Milch von Turbokühen, genmanipu- 
lierte Pflanzen, 'maßgeschneiderte' 
Bakterien, Geschmacksstoffe aus der 
Retorte - einige Beispiele aus der 
neuen „Baukasten-Nahrung“. Für die 
Chemie-Branche eröffnen sich „span- 
nende Möglichkeiten,... neue Produkte 
und kosteneffektive Prozesse zu ent- 
wickeln“. 

Das Gen-ethische Netzwerk e.V. Berlin 
(GeN) ist Koordinationsstelle einer auf 
ein Jahr angelegten Kampagne, an der 
mehr als 40 Organisationen, Verbände 
und Initiativen beteiligt sind. Gezielt 
und kritisch wollen sie darüber infor- 

Betreff: 

Adressenänderung 

Sollte sich Deine Adresse ändern, gib 
uns bitte frühzeitig BescheidI 
Bei jedem Versand kommt ein ganzer 
Stapel von Adressenaufklebern an uns 
zurück. 
Zeitschriften, die über die Postzei- 
tungsstetie vertrieben werden, haben in 
der Regel keine Chance dem/der Abo- 
nentln nachgesendet zu werden (auch 
dann nicht, wenn ein Nachsendeauf- 
trag besteht!). 
Ua wir es nicht mit ansehen können, 
wie regelmäßig einige Exemplare der 
’randschau’ im Reißwolf der Deutschen 
Bundespost verschwinden - bitten wir 
Euch daran zu denken: 
Bei Adressenänderung ‘ne (mög- 
iichst gut ieseriiche) Nachricht an 
’die randschau’ zu schicken. 

Adressenänderungen bitte an: 
’die randschau' - Redaktion Kassei, 
c/o Jörg Fretter, Mombachstraße 17, 
3500 Kassei, Tel.: 0561 / 8 45 78 
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fBUS+BAHNl 

FÜR AIXE! 

Neues von Bus und 

Bahn 

Während viele in ihren Städten und Ge- 
meinden noch für die Anschaffung be- 
hindertengerechter (Niederflur)-Busse 
und -Straßenbahnen kämpfen, gibt es 
tatsächlich einige, die denken schon 
weiter. Der Verband öffentlicher Nah- 
verkehrsbetriebe (VöV) zum Beispiei. 
Dieser hat nämlich kürzlich bemerkt, 
daß er überhaupt nicht schuld sei an 
dem Ausschiuß behinderter Menschen 
von Bussen und Bahnen. Schuld, so 
haben die Verantwortlichen trickreich 
erkannt, seien die Rollstuhlherstellerln- 
nen. „Klasse“ kann mansch dank die- 
ser Erkenntnis nur rufen, jahrelang ha- 
ben wir auf die Falschen eingeprü- 
gelt??? 
Dem ist natürlich mitnichten so, aber 
die Ausrede ist echt kabarettreif, findet 
ihr nicht? Auf diese Idee hat den VöV 
der Leiter des Kasseler Gesundheits- 
amtes P. Eisenberg gebracht. Dieser 
bemerkte nämlich - völlig zu Recht 
daß selbst bei Niederflurstraßenbah- 
nen in Verbindung mit Hochbahnstei- 
gen (wie sie in Kassel bereits zum Teil 
existieren) ein Rest Höhe (und Breite) 
zu überwinden bleibt. Dies veranlaßte 
ihn sogleich vorzuschlagen, (E)-Roll- 
stühle sollten künftig mit größeren 
(Lenk)-Reifen ausgestattet werden. So 
sei dann die Differenz locker zu über- 
winden und die Teile würden nun nicht 
mehr in dem „Spalt" (zwischen Stra- 
ßenbahn und Bahnsteig) hängenblei- 
ben. Forscherweise wollte er sich an 
die Krankenkassen wenden, mit dem 
Vorschlag nur noch solche Rollstuhl- 
Firmen zu bezahlen, die E-Stühle mit 
großen Reifen liefern. Selbst auf der 
REHA beabsichtigte der gute Mann 
Werbung für seine Idee zu machen. 
Doch obgleich diese Idee, den Diskri- 
minierungs-Buhmann von den Nahver- 

kehrsunternehmen weg. in Richtung 
Hilfsmittelhersteller weiterschiebt - sie 
ist und bleibt absurd. Deshalb fordert 
die Redaktion der ’randschau’ im glei- 
chen Atemzug die Einführung von 
Schuhgröße 49 für jeden Mann und 
jede Frau. 

In die gleiche Kerbe (nur für Busse) 
schlägt die Pressemitteilung des Ar- 
beitskreises „Mobilitätsprobleme Be- 
hinderter" der Stadt München. Chri- 
stian Holz, der hier für das ansässige 
Nahverkehrsunternehmen die Feder 
schwingt kommt zu der Erkenntnis, daß 
 nunmehr nahezu alle technischen 
Möglichkeiten, die Innenarchitektur der 
Busse (so) ... zu gestalten, um mög- 
lichst viele verschiedene Rollstuhtty- 
pen zu befördern, ausgereizt sind...“ 
Deshalb schlägt er vor Elektrorollstuhl- 
fahrerlnnen sollten selbst die Initiative 
ergreifen und den Herstellerfirmen von 
Rollstühlen (nicht von Bussen) die 
Hölle heiß machen künftig nur noch E- 
Stühle mit Heckantrieb - wegen „der 
hohen Manövrierfähigkeit" - zu produ- 
zieren. Kein Scherz, sondern ätzender 
Ernst! 

Buchneuerscheinung: 

Ende der 

Verwahrung?! 

Bei der AG SPAK ist jetzt ein neues 
Buch erschienen: „Ende der Verwah- 
rung?! - Perspektiven geistig behinder- 
ter Menschen zum selbstständigen Le- 
ben“. Herausgeberin ist der Verein zur 
Förderung der Integration Behinderter 
in Marburg. (Buchbesprechung folgtl!) 
270 S., kartoniert, ISBN 3-923 126-69-7, 
24.- DM 
Erhältlich im gutsortierten Buchhandel 
oder direkt bei der Arbeitsgemeinschaft 
sozialpolitischer Arbeitskreise - AG- 
SPAK, Adlzreiterstraße 23, 8000 Mün- 
chen 2. Tel.: 089 / 77 40 77 

InterRent-Europcar - 

MIETWAGEN FÜR 

BEHINDERTE 

An vorerst 13 Stationen stehen jetzt um- 
gerüstete VW Golf CL Automatik - mit 
Handgerät, Servolenkung und Lenk- 
rad-Drehknopf - zur Verfügung. 
Tagespreis: 255 Mark incl. aller gefah- 
renen Kilometer. 
Wochenend-Sondertarif: von Freitag- 
nachmittag bis Montagmorgen bis zu 
2000 Km für 186 Mark. 
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Bildungsurlaub für 

Behinderte in WfB’s 

Weil sie angeblich keine Beschäftigte 
im eigentlichen Sinne sind, wurde und 
wird behinderten Menschen, die in 
Werkstätten für Behinderte (WfB) arbei- 
ten, nicht nur eine reguläre Bezahlung 
vorenthalten, sondern bisher auch der 
allgemein übliche Anspruch auf Bil- 
dungsurlaub venwehrt. Zumindest in 
Hamburg ist letzteres, nach einer Ent- 
scheidung des Senats, seit Mitte des 
Jahres anders. 
Behinderte „Beschäftigte“ haben dem- 
nach nunmehr zumindest in der Hanse- 
stadt ein verbrieftes Recht auf Bil- 
dungsurlaub. 

(Quelle: Olaf Stahr, Hamburg) 

Neu erschienen: 

UNTERWEGS IN 

TÜBINGEN- 

STADTFÜHRER FÜR 

MENSCHEN MIT UND 

OHNE BEHINDERUNG 

Nach zwei Jahren Arbeit gibt es nun 
den neuen Stadtführer, der die alte 
komplett überarbeitete Ausgabe von 
1983 ablöst. 

Detaillierte Angaben zur Rollstuhlzu- 
gänglichkeit von öffentlichen Gebäu- 
den, Einzelhandelsgeschäften, Arzt- 
praxen usw. füllen den größten Teil; dar- 
überhinaus will der Stadtführer alle 
wichtigen Informationen für Menschen 
mit den unterschiedlichsten Behinde- 
rungen anbieten: ’wann und wo treffen 
sich welche Selbsthilfegruppen * wel- 
che Behörden und Institutionen sind 
per Schreibtelefon erreichbar * Nutz- 
barkeit des Stadtverkehrs für Men- 
schen mit den unterschiedlichsten Be- 
hinderungen * Soziale Dienste * Woh- 
nungsmarkt * Eingliederungshilfen 
über das Arbeitsamt und und und. 
Ringbindung, ein Stichwortregister und 
eine Orientierungskarte für Behinderte 
sollen die Benutzung und Orientierung 
in der Stadt erleichtern. Na dann viei 
Spaß! 

Zu bestellen über: 
Koordinationstreffen Tübinger Behin- 
dertengruppen (ist auch Herausgeber), 
Nauklerstraße 20, 7400 Tübingen, Tel. 
07071/26969 
(3,- DM in Briefmarken für Porto und 
Verpackung beilegen.) 

Kölner Zentrum für 

selbstbestimmtes 

Leben in neuen 

Räumen 

Schon lange war mehr Platz vonnöten; 
die bisherigen Räume in der Pohlman- 
straße waren für die breite Beratungstä- 
tigkeit des Zentrums längst zu klein ge- 
weorden. Ein neues Domizil wurde ge- 
sucht und gefunden: 
Verkehrsgünstig in der Kölner Innen- 
stadt gelegen, bieten die hellen, 
freundlichen Räume Beraterinnen und 
Ratsuchenden gleichermaßen verbes- 
serte Arbeitsbedingungen. Das Kölner 
Zentrum wendet sich seit jeher gegen 
eine allumfassende Fürsorglichkeit, 
von herkömmlichen Behindertenbera- 
tungsstellen gerne und häufig prakti- 
ziert. Ein Novum in Köln und Umge- 
bung: Vier selbst Betroffene bieten Un- 
terstützung beim Weg ins selbstbe- 
stimmte Leben. 
Der Bezug der neuen Räume wurde 
möglich durch eine dreijährige Modell- 
finanzierung von der Stadt Köln, die 
aber bereits Ende 1992 auslaufen wird. 
Über diesen Zeitpunkt hinaus ist der- 

zeit eine Finanzierung nicht gesichert. 
Gesetzt wird bei den sechs Mitarbeite- 
rinnen des Zentrums (Beraterinnen, 
plus zwei Verwaltungskräfte) und beim 
Trägerverein, dem Club Behinderter 
und ihrer Freunde in Köln - Ce Be eF 
e.V, auf eine Weiterförderung durch die 
Stadt. Verhandlungen sind im Gange. 

Trotz der ungewissen finanziellen Zu- 
kunft, war die Einweihung der neuen 
Räume am 11. Oktober ein voller Erfolg. 
Die Liste der Gäste und Grußworte war 
lang, die Unterstützungserktärungen 
für den Erhalt des Zentrums einzutre- 
ten zahlreich. Die Vertreterinnen der 
Vereine, Verbände und Institutionen 
sind beim Wort zu nehmen. 
Auch der Kaberetist Hans-Dieter Hüsch 
überbrachte seine Wünsche für den 
Fortbestand des Kölner ZsL in Form ei- 
nes Vortrags, über das Zusammenle- 
ben von „Anders-Denkenden und An- 
ders-Aussehenden“. 

Die neue Adresse lautet: 
Zentrum für selbstbestimmtes Leben 
- ZsL, Jakobstraße 22, 5000 Köln 1, 
Tel.: 0221 / 32 22 90 

Protest gegen 
Pflegeversicherung 

Wieder landet der - kurz gehaltene - 
Bericht über den bundesweiten Ak- 
tionstag, am 7. November 91, gegen die 
Pflegeversicherungspläne der Bundes- 
regierung und der SPD ’nur’ im Maga- 
zinteil. Dabei war die Beteiligung - für 
unsere Verhältnisse - ziemlich gut; ins- 
gesamt in acht Städten, darunter Jena 
und Suhl aus dem Osten der Republik, 
sind Aktionen gelaufen und/oder Pres- 
seerklärungen rausgegangen. 
In Berlin gingen die Aktivistinnen so 
weit, die Parteizentrale der Landes- 
SPD kurzzeitig zu besetzen. Leider 
kam trotz intensiver Pressearbeit kaum 
etwas in den Medien rüber, obwohl sich 

der Berliner Spontanzusammenschluß 
’Mobilität für Behinderte’ mit folgen- 
dem markigen Merksatz an die Öffent- 
lichkeit wandte: „Auch beim SPD-Ent- 
wurf fallen alleinstehende Alte und 
Schwerstpflegebedürftige durch den 
Rost. Sie würden sogar noch schlech- 
ter gestellt als heute." Die Hauptstadt 
der Republik hat anscheinend die ver- 
schlafensten Medien. 

In anderen Städten kam der Schuß ge- 
gen die SPD und ihre Plane die Mög- 
lichkeiten für selbstorganisierte 
Pflege/Assistenz in der Sozialhilfe zu 
streichen deutlicher rüber. 
Geholfen hat es allerdings kaum, die 
SPD geht weiter mit ihrem miesen Ent- 
wurf - als die Alternative - skrupellos 
hausieren. 
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Kommentar 

ZEITGEIST: 

’Selbstbestimmtes 

Sterben’ im 

Renaissance-Theater 

in Berlin 

Was der Literatur recht ist, ist dem 
Theater billig. Der Trend macht auch 
vor der Bühne nicht halt. Tief beein- 
druckt von Thematik und Dramaturgie 
des englischen Originals IS THIS THE 
DAY? (von Vilma Hollingberry) holte 
sich das Renaissance-Theater das 
Stück jetzt Jn die Hauptstadt und si- 
cherte sich die deutschsprachigen 
Rechte. 

IST HEUTE DER TAG? Diesen Code 
vereinbart die krebskranke Jane mit 
ihrem Mann als Signal für die Ein- 
nahme der tödlichen Tabletten: Ich will 
die Kontrolle behalten. Wenn ich schon 
sterben muß, dann zu m e i n e n Bedin- 
gungen. Ich will den Zeitpunkt bestim- 
men. 

Die Story ist die unzähliger krebskran- 
ker Frauen: mit einem Knoten fängt es 
an. Es folgt das Entsetzen nach der 
Brustamputation, das allmähliche 
wahrnehmen-müssen dessen, was da 
geschieht, mit einem Körper, mit dem 
frau plötzlich am liebsten nichts mehr 
zu tun haben möchte. Das Spiegelbild 
(mit der Narbe) wird zur Folter: nein, 
das will ich nicht sein. Ich bin, ich war 
doch ganz anders. Das Unfaßbare wird 
Alltag, der geprägt wird von neuen Hö- 
hen und Tiefen. Es ist nichts weiter. Du 
wirst wieder gesund, versucht der hilf- 
lose Ehemann seine Frau zu trösten. 
Ein Trost, der nicht greift, weil er an der 
Situation vorbeigeht. Jane dagegen ist 
scheinbar stark; sie arrangiert sich, sie 
fängt an zu reglen, sie macht Pläne, sie 
denkt praktisch - und sie will nicht ster- 
ben. Eine Frau, die sich nicht unterkrie- 
gen lässt, ein Mann, der es nicht ertra- 
gen kann, wenn seine Frau anfängt, 
laut über das Sterben nachzudenken. 
Das Leben ist nicht mehr kalkulierbar. 
Alte Pläne, Hoffnungen, Sehnsüchte 
wandern in die Schublade, neue Pläne 
werden entworfen, zum Teil auch wie- 
der verworfen, Verzweiflung, Trotz, 
neue Hoffnung. 

Das Ganze erfahren die Zuschauer in 
der Rückblende, erzählt von der zwei- 
ten Frau unseres untröstlichen und 
trauernden Ehemannes. Kaum ein 
Mann-Frau-Klischee bleibt dem Publi- 
kum erspart, aber das scheint weder 
aufzufallen noch zu stören. 

Bis zur Pause ist es eine Geschichte 
der Hilflosigkeit. Enttäuschung, Wut, 
Verzweiflung, Auflehnung, Verdrän- 
gung. All das ist verständlich und nach- 
vollziehbar. Es ist aber vor allem eine 
Geschichte der Hilflosigkeit im Um- 
gang mit nicht mehr haltbaren Idealen. 
Ideale, die solange ’alles funktioniert', 
scheinbar selbstverständlich sind; Ein 
unversehrter Körper, eine attraktive, 
tüchtige Frau. Ein liebevoller Gatte mit 
Karriere. Kinder, die zwar nerven, aber 
so ist die kleine Welt heil und in Ord- 
nung. 
Die Konfrontation mit Krankheit, mit 
Schwäche, mit vielleicht-wahrschein- 
lich-in absehbarer Zeit-sterben-müssen 
bringt alles durcheinander. 

Nach der Pause geht es zwar noch so 
weiter, doch die Dramaturgie verändert 
sich. Karin Baal, Hartmut Reck und 
Judy Winter in den Hauptrollen machen 
ihre Sache gut, das muß mensch ihnen 
lassen. Die Intention des Stückes ist 
aber nun nicht mehr zu übersehen, das 
ist offenbar auch beabsichtigt. Die Zeit 
ist ja begrenzt und so wird die Message 
dem Publikum übergestülpt; Einfach zu 
sterben, das ist unmenschlich. Das 
Sterben ist nur akzeptabel, wenn 
mensch selbst die Regie dabei führt; in 

einer Zeit, in der mensch alles im Griff 
haben muß oder meint, es im Griff zu 
haben, muß auch der Tod kalkulierbar 
werden und das nicht nur als Gewis- 
sensentscheidung für den einzelnen, 
nein, eine Gesetzesänderung muß her. 
Tötung auf Verlangen soll nicht mehr 
bestraft werden. 

Spätestens jetzt wird klar, was hier ge- 
spielt wird. Es ist ein Propagandastück, 
wie es sich Atrott und die DGHS oder 
Hackethal nicht schöner wünschen 
könnten. Es als peinliches Rührstück 
abzutun (wie das Berliner Stadtmaga- 
zin ZITTY), verkennt den tatsächlichen 
Hintergrund. Und weil es durchaus gut 
gespielt ist, wird es seine Wirkung tun. 
Statt die Angst zum Thema zu machen 
und nach Wegen zu suchen, wie 
mensch Angst bewältigen, be- oder ver- 
arbeiten kann, wird die unbearbeitete 
Angst zum Hebel einer scheinbar über- 
zeugenden Lösung. Die kurze Andeu- 
tung der Gefahren einer Freigabe der 
Tötung auf Verlangen verpufft dabei 
wirkungslos wie eine Tüte Wunderker- 
zen neben einem Feuerwerk. 

Ein Stück, das beunruhigen sollte. 

Ursula Aurien, Berlin 

Am Ll£8sra/j louzse ich tomätb^ iucHTSN'. ' ' TfEwäwyt 
THAü gCAiEM ICLEIMBN 

■m>s woHk/eAf... ich mas auch ... 

aus: TAZ vom 31.10.1991, S. 20 

6 



Magazin • die randschau 

ISL deutsche 

Vertretung für DPI 

Viele bundesdeutsche Behindertenver- 
bände versuchen schon seit Jahren 
Mitglied bei Disables People Internatio- 
nal - Behinderte Menschen Internatio- 
nal - kurz DPI zu werden. Vergeblich. 
Die von DPI aufgebaute Hürde, daß nur 
solche Verbände einen Mitgliedsstatus 
erwerben können, deren Vorstände 
sich nur aus Behinderten selbst zusam- 
mensetzen, konnten die traditionellen 
Altvorderen in der BRD - wir wissen es 
längst - nicht überspringen. Jetzt ist 
der Zug abgefahren: Als deutsche Sek- 
tion von DPI wurde Mitte November die 
’ I nteressenvertretung „Seibstbestim mt 
Leben“ Deutschland e.V. - ISL in den 
Kreis der weltweit operierenden Orga- 
nisation aufgenommen. 

DPI, die sich 1981 im Rahmen einer 
Protestaktion am Rande einer interna- 
tionalen Rehabilitationskonferenz 
gründete, wollte von Anfang an einen 
bewußten Gegenpol zur Rehabilita- 
tionsmaschinerie schaffen, die immer 
noch von Aussonderung, Diskriminie- 
rung und Bevormundung Behinderter 
geprägt ist und oft genug gegen die In- 
teressen behinderter Menschen ar- 
beitet. 
Mit über 100 nationalen Mitgliedsorga- 
nisationen, die allesamt von Behinder- 
ten bestimmt und kontrolliert werden, 
hat DPI in den 10 Jahren ihres Beste- 
hens ein weltweites Kooperationsnetz 
entwickelt, in dem sich die Organisatio- 
nen gegenseitig unterstützen und ge- 
meinsame Projekte planen. 

Um die Arbeit der deutschen Sektion 
zu ermöglichen bzw. voranzutreiben ist 
DPI-Deutschland auf Spenden ange- 
wiesen. Spendenbescheinigungen 
(steuerabzugsfähig) können ausgestellt 
werden. 

Für weitere Informationen wende 
mensch sich an: 
Interessenvertretung „Selbstbe- 
stimmt Leben“ Deutschland - ISL 
e.V., LultpoldstraBe 42, 8520 Er- 
langen 
Spendenkonto: Bank für Sozialwirt- 
schaft (BLZ: 700 205 00) Kto.-Nr.: 
8814100 (Stichwort DPI) 

Anzeige 

Kommunikafioa die Spaß macht 

RADIO 

VON UNTEN 

Das alternative Medienmagazin 

und zwei weitere Fachzeitschriften im 
Verlag Rainer Pinkau: 
Radio Magazine (monatlich Englisch) 
und Kurzwelle in Deutsch. 

Ansichtsexemplare erhalten Sie gegen 
DM 2.00 in Briefmarken beim: 

Kurzwellen-Pressedienst 
Weender Str. 30 
3400 Göttingen 1 

Der Gesamtauflage liegt diesmal das 
VIerteljahres-FaltbaItt 'Behinderte in 
Action’, ebenso wie der Aufruf für ein 
Antldiskriminlerungs- und Gleich- 
ste! lungsgesetz bei. Wir bitten um 
Beachtung. 
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Menschenverachtung 

macht sich bezahlt 

Gehaltszulage für Schreibtischtäter 

Beschäftigung mit dem Erbe des Na- 
tionalsozialismus, „mutige Polemi- 
ken“ gegen neuen Nationalismus, 
„gerechte Kriege“ und der 
„schmerzhafte Eingriff in die Eutha- 
nasie-Debatte“ lohnten sich für den 
Singer-Fan und ZEIT-Schreiber Rein- 
hard Merkel: Für sein 'Egagement in 
Sachen Aufklärung’ erhielt er am 31. 
Oktober 91 in Hamburg den mit 
10.000,- DM dotierten Jean- 
Amery-Preis für Essayistik. 
Udo Sierck und Christian Mürner 
kommentierten diesen Vorgang am 
31.10.91 in dertaz Hamburg (s. Doku- 
mentation). Merkels Antwort darauf 
ist am 13.11.91 in der taz Hamburg zu 
iesen: 
Ihm „graut vor den Fundamentali- 
sten. .. So tief unterhalb der Grenzen 

zivilisierter Verkehrsformen“ sei er 
dem „trostlosen Zwang zur geistigen 
und moralischen Notwehr“ noch 
nicht ausgesetzt gewesen, be- 
schwert sich Merkel. Sierck/Mürner 
verträten „objektiv einen extrem in- 
humanen, also unmoralischen 
Standpunkt“. Sie würden aber „ganz 
offenbar nicht durchschauen, was 
sie im Brustton besten Gewissens ei- 
gentlich fordern“ - Im Unterschied zu 
den Nazis, die genau gewußt hätten, 
welche Verbrechen sie begingen. So 
weit (auszugsweise) der Aufklärer 
Merkel. 
Auf die Antwort antwortete nun sei- 
nerseits Franz Christoph. Seine 
’Würdigung’ der Arbeit Merkels do- 
kumentieren wir ebenfalls: 

TAZ HAMBURG, 31.10.91: 
erschienen unter dem Titel: „Schon 
wieder salonfähig“ 

(K)ein Preisträger für ’Euthanasie’ 

Am 31. Oktober wird Literaturhaus 
Hamburg der vom Stuttgarter Klett- 
Cotta Verlag zum vierten Mal verge- 
bene und mit 10 000 Mark dotierte 
Jean-Amery-Preis für Essayistik verlie- 
hen. Die diesjährige Auszeichnung er- 
häit der „Zeit“-Mitarbeiter Reinhard 
Merkei. 

Über Merkeis Biografie teiit der Veriag 
nur wenig mit: 1950 geboren, studierte 
Jura und Philosophie bevor er vorüber- 
gehend Feuilleton-Redakteur der 
„Zeit“ wurde. Die Preis-Jury lobt ihn als 
mutigen Publizisten und hebt sein auf- 
klärerisches Engagement hervor. Das 
Urteil bezieht sich dabei auf ein halbes 
Dutzend eingereichter Artikel, die sich 
mit dem „Wahnbild Nation“ beschäfti- 
gen oder die Frage stellen, „ob man 
Soldaten potentielle Mörder nennen 
dürfte - und welhalb dafür einiges 

spricht". Ausdrücklich prämiert die Jury 
darüberhinaus Merkels „schmerzhaf- 
ten Eingriff in die Euthanasie-Debatte“ 
- was allerdings eine an Verharmlo- 
sung schwer zu überbietende Formulie- 
rung darstellt. Denn es war Merkel, der 
in mehreren Artikeln den australischen 
„Euthanasie“-Propagandisten Peter 
Singer protegierte und dabei nicht nur 
der „Zeit“-Leserschaft nahezubringen 
versuchte, daß tatsächlich „unwertes" 
Leben existiere. Eine Behauptung, der 
Merkei konsequenterweise die Frage 
nach dem Wann und Wie des schnellen 
und schmerzhaften Tötens folgen läßt. 

Prämiert wurde gleichfalls die „Be- 
schäftigung mit der Erbschaft des Na- 
tionalsozialismus“. Zu welchem Ergeb- 
nis und weicher destruktiven Phantasie 
diese Auseinandersetzung bei Merkel 
geführt hat, illustriert er in einem vor 

wenigen Wochen bei Suhrkamp er- 
schienen Buch zur „Debatte über Eu- 
thanasie“, bei dem er als Mitherausge- 
ber und Autor zeichnet. In seinem Kapi- 
tel zur „Euthanasie“ traktiert er Leserin 
und Leser mit „Gedankenexperimen- 
ten“ wie dem folgenden: ,,Ließe sich 
die dringend gebotene Schmerzlinde- 
rung für den Patienten A nur durch Ein- 
leiten eines bestimmten Gases in das 
Krankenzimmer erreichen, wodurch 
aber als ’Nebenfolge’ der dort ebenfalls 
liegende und vollständig transportunfä- 
hige B wahrscheinlich getötet würde, 
dann wäre eine Rechtfertigung solcher 
Schmerzlinderung auf Kosten eines 
Menschenlebens völlig indikutabel.“ 
Dieser „Gas-Fall", wie Merkel dieses 
selbst indiskutable Beispiel nennt, 
zeigt, daß es nicht mehr um essayisti- 
sche Polemik geht. Merkel meint es to- 
dernst. Im Vorwort des erwähnten Bu- 
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ches bekennt er ganz offen, daß er 
„parteiisch" auf der Seite derer stehe, 
die es angebracht finden, über den Le- 
benswert bestimmter Menschen zu dis- 
kutieren. 

Dennoch betont Merkel öffentlich im- 
mer wieder, daß behinderte Menschen 
nichts zu befürchten hätten. Doch auch 
er erkennt, daß erfolgreiche Attacken 
gegen die Bestrafung der aktiven Ster- 
behilfe zu einer Relativierung des Tö- 
tungsverbotes führen würden. Das aus 
einer solchen Entwicklung resultie- 
rende Argument, daß jene, welche er- 
steinmal mit dem (legalisierten) Töten 
beginnen, einen ,,Dammbruch“ auslö- 
senwerden, läßt Merkel indes nicht gel- 
ten. Für ihn stellt diese auch historisch 
nachvollziehbare Warnung schlicht 
eine gezielte ,,Reflexionsverhinde- 
rung" dar. 

Merkel (und andere Philosophinnen) 
sind damit bereit, die verhängnisvollen 
Folgen der von der „Euthanasie“-De- 
batte ausgehenden realen Bedrohung 
in Kauf zu nehmen, weil sie im „positi- 
ven Interesse aller" seien. Diese men- 
schenverachtenden Formen nehmen 
die geringschätzige öffentliche Mei- 
nung auf. In einem nun prämierten Arti- 
kel diagnostiziert Merkel als „deut- 
sches Syndrom“ die Verwechselung 
von Gesinnung und Philosophie. In sei- 

ner Propagierung der neuen „Euthana- 
sie“-Debatte unterliegt er selbst dieser 
Verwechslung. Weil er über andere Le- 
ben vermeintlich aus deren Perspektive 
verhandeln will, spricht einiges dafür, 
ihn einen „potentiellen Schreibtischtä- 
ter“ zu nennen. 

Udo Sierck / Christian Mürner 
Hamburg 

Autonom Leben - Beratungsstelle für 
Behinderte, Frauenplenum gegen Gen- 
und Reproduktionstechnologie und die 
Projektgruppe für die „vergessenen“ 
Opfer des NS-Regimes rufen zum Pro- 
test gegen die Preisverleihung auf. 
Treffpunkt: 31.10. vor dem Literatur- 
haus, Schwanenwik 38,18.30 Uhr 

TAZ HAMBURG, 22.11.91: 

Ich kann „Euthanasie“ - Erlebnisse im 

Krankenzimmer nicht vergessen 

(...) 

Zunächst bleibt mir nicht anderes 
übrig, als den Jean-Amery-Preisträger 
Reinhard Merkel für seine geschickte 
Preisrede zu würdigen. Er widmete sie 
der „thätigsten lebendigsten Seele im 
krüppelhaftesten Körper“, dem behin- 
derten Dichter Georg Christoph Lich- 
tenberg. Endlich hat Merkel es seinen 
Kritikern gegeben und durch die Würdi- 
gung eines Behinderten gezeigt, daß er 
Behinderten nicht automatisch ans Le- 
ben will. Was ihm bei Lichtenberg nicht 
besonders schwer gefallen sein dürfte. 
Denn erstens war Lichtenberg ein Ge- 
nie und Genies werden von den Norma- 
len auch als Behinderte oder gerade 
als Behinderte geduldet. Zweitens ist 
Merkels verkrüppelter Dichter schon 
lange tot, was ihn zusätzlich erträgli- 
cher macht. 

Ansonsten ist Merkel nur einer von der 
zur Zeit heftig herumwütenden Philoso- 
phengang. Äußerst geschickt publizie- 
ren sie eine tödliche Ethik. Sie spielen 
sich als Herren über Leben und Tod 
auf. Sie lassen dabei keine Gelegen- 
heit aus. Sie nützen selbst die Nach- 
denklichkeit ihrer Kritiker (wie Udo 
Sierck und Christian Mürner), um Re- 
geln im öffentlichen Bewußtsein dar- 
über durchzusetzen, wer leben soll und 
wer am besten sterben sollte. 

Es gehört zum Risiko des Lebens, es 
morgen schon durch was auch immer 
verlieren zu können. Ein Recht auf Le- 
ben kann nicht beeinhalten, daß sich 
diejenigen, welche sich dem Leben- 
sende zubewegen, der Schwelle des 
Unrechts nähern. Doch was machen 
Merkel und seine Todesphilosophen 
daraus. Sie billigen gelegentlich Tieren 

mehr Recht auf Leben zu als Men- 
schen. Wie etwa der australische 
Schlachthofphilosoph Peter Singer, 
sein Promotor Merkel würde ihn Moral- 
philosoph nennen. Singer gesteht etwa 
Affen mehr Lebenswertigkeit zu als be- 
hinderten Menschen. 

Beispiele als 

Gewissensterror 

Um die Lebenswertigkeit des Men- 
schen aufzuweichen, muß bei der Bei- 
spielsucht dieser Demagogen gele- 
gentlich auf Lebewesen von einem an- 
deren Stern zurückgegriffen werden. 
So argumentierte Merkel bei einer 
ZEIT-Redaktionskonferenz mit Lebe- 
wesen, deren Körpersubstanz aus grü- 
nem Käse bestünde, deren Geist je- 
doch hochwertiger als der menschliche 
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Geist sei. Das Leben des grünen Käses 
gehört sich nach Merkel entschieden 
verteidigt I 

Doch in ihren Beispielen bleiben die 
Demagogen nicht bei Ufo-Phantasien 
stehen. Sie benützen Lebenstragödien, 
um tödliche Verallgemeinerungen zu 
treffen. Dabei setzen sie äußerst ge- 
schickt Lebensdauer mit Lebenswertig- 
keit gleich. (Merkel: „Ein mehrfach ge- 
schädigtes Kind wird geboren, mit der 
medizinisch gesicherten Diagnose ei- 
ner Lebenserwartung, die selbst bei 
Einsatz aller denkbaren Hilfen wenige 
Monate nicht übersteigen kann. Solche 
sicher tödlichen Syndrome...") 

Drastische Beispiele erfüllen auch 
noch eine andere Aufgabe: Sie sollen 
die Moral erschüttern. Sie erinnern an 
die Gewisspnsprüfung bei Verfahren 
gegen Kriegsdienstverweigerer. Etwa 
wenn der Verweigerer gefragt würde: 
„Was, Sie sind gegen Gewalt? Wie wür- 
den Sie reagieren, wenn Sie bei einer 
Vergewaltigung Ihrer Frau als Gewaltlo- 
ser anwesend wären?“ Dieser Gewis- 
sensterror ist abgeschafft worden. Er 
erlebt in der tödlichen Ethik eine Re- 
naissance. 

Nur gelegentlich sind ihre Beispiele so 
kabarettreif wie der brennende Autofah- 
rer. (Merkel: „Ein Autofahrer gerät in ei- 
nen Unfall und wird ausweglos einge- 
klemmt. Der Wagen fängt Feuer, der 
Fahrer beginnt am ganzen Leib zu 
brennep... Ein Unfallzeuge, der sich 
dem brennenden Wagen nur bis auf ei- 
nige Meter nähern kann, hat eine gela- 
dene Pistole bei sich.“) Will uns der 
große Philosoph durch diesen „Faii" 
nun vermitteln, daß zur Durchsetzung 
von „praktischer Ethik“ in den Erste- 
Hilfekasten eines jeden Autofahrers 
eine geladene Pistole gehört, um tat- 
kräftig auf solche Situationen vorberei- 
tet zu sein? 

Die Sache mit der Nazi 

- „Euthanasie“ 

Schwer fällt es, damit umzugehen, 
weshalb die raffinierten Todestheoreti- 
ker sich selbst immmer wieder mit den 
Nazis in Verbindung setzen. So meint 
Peter Singer, daß die „Euthanasie“ ja 
nicht deshalb abgelehnt werden könne, 
weil die Nazis sie durchgeführt hätten, 
genausowenig wie man den Bau von 
Autobahnen ablehnen könne. Auch 
Merkel scheint seinen „Gas-Fall“ zu 
brauchen. Beinahe glaube ich, es 
handle sich bei diesen Beispielen um 
eine Reaktionsfalle. Denn eigentlich je- 
der Mensch, der aus der Geschichte 
gelernt hat, muß dabei an die Nazis 
denken. Die daraus folgende notwen- 
dige Empörung wird dann gleichge- 
setzt mit leichtfertiger Verleumdung 

to 

oder dem leichtfertigen Umgang mit 
Nazi Vorwürfen. 

Merkel hat sein Geschichtsbild. Er ver- 
dächtigt Sierck/Mürner der „Ergän- 
zung der Nazi-Logik". Merkel vergleicht 
die Entschlossenheit für das Leben mit 
staatlich organisiertem Massenmord. 
Das ist eine Verhöhnung der Opfer des 
Naziterrors. 

Kiar ist auch, daß die Nazis, was die 
„Euthanasie“ betrifft, individuelle 
Schicksale zur tödlichen Verallgemei- 
nerung nützten. Etwa im Nazi-Propa- 
gandafilm: „Ich klage an.“ Der Film 
sollte mit dem Beispiel einer kranken 
schönen Professorengattin die Legali- 
sierung der „Euthanasie“ vorantreiben. 

Was heißt 

Diskussionskultur? 

Zur Durchsetzung ihrer Todesbotschaft 
spielen sich diese Philosophen als Hü- 
ter der Kommunikationsgesellschaft 
auf. Sie sind für Diskussionsfreiheit. 
Sie werfen ihren Gegnern Diskussions- 
verweigerung vor. Wenn jemand nicht 
über alles diskutiert, ist er kein Demo- 
krat. Doch sie bestimmen die Diskus- 
sionsgrundlagen. Sie verlangen, daß 
man sich zuerst in ihre tödliche Gedan- 
kenwelt hineinversetze. Eine durchaus 
verständliche Verweigerung dieser ver- 
suchten Nötigung stempelt einen dann 
sehr schnell zum Fundamentalisten, 
vor dem es unserem Moralphilosophen 
graut! 

Welche Form der Auseinandersetzung 
mit solchen Demagogen überhaupt er- 
laubt ist, ist mir schleierhaft. Wenn man 
sie zitiert, behaupten sie wahrheitsge- 
mäß und dreist zugleich, dieses Zitat 
sei aus dem Zusammenhang gerissen. 
Jedes Zitat ist aus dem Zusammen- 
hang gerissen. Es ist unmöglich im 
Rahmen eines Aufsatzes das ganze 
Buch zu zitieren. Auch Zitieren wird 
durch einen solchen Vorwurf scheinbar 
per se in die Ecke der Verleumdung ge- 
stellt. 

Was geht in dieser 

Schreibtischtäter- 

generation vor? 

ln den Anfängen befindet sich bei uns 
noch die Täterforschung der neuen 
Menschenverachter, Als Beispiel: Neu- 
lich versuchte ein Bekannter von mir 
Merkels Todesphilosphie mit seiner 
Sportlervergangenheit in Verbindung 
zu bringen. „Weißt Du“, meinte er, „es 
geht um die Pharmaindustrie und die 
Embyonenforschung. Wenn erst mal 
das Leben von Geborenen in Frage ge- 
stellt ist, dann gibt es, was die Embryo- 

nenforschung betrifft, keine Grenzen 
mehr. Kritiker dieses Forschungszwei- 
ges würden lächerlich gemacht werden 
mit der Bemerkung: 'Das Leben der 
Geborenen stellt ihr in Frage und die 
Embryonen wollt ihr schützen’," Auf 
meine Frage, was dies mit Merkel zu 
tun hätte, berichtete er mir ein offenes 
Geheimnis, daß die Firma Merck unse- 
ren Moralphilosophen zu dessen akti- 
ven Ex-Leistungssportlerzeiten ge- 
sponsert hätte und er unterstellte, daß 
Merkel vielleicht noch Immer gelegent- 
lich einen Scheck erhalte. Ich wider- 
spreche ihm, für mich ist Merkel kein 
bezahlter Killer. Er Ist ein Überzeugung- 
stäter. 

Sehr wohl jedoch könnte der Sport eine 
Rolle bei der Entwicklung seines de- 
struktiven Bewußtseins gespielt haben. 
Denn gerade im Spitzensport ist die 
ideologie vom „gesunden Geist im ge- 
sunden Körper“ weitgehend unkritisiert 
vorhanden. Sogar Bundespräsidenten 
haben keine Probleme bei Sportlereh- 
rungen davon zu reden. 

Die Folgen: 

Legalisiertes Unrecht 

Jeder kann in die Situation kommen, 
daß ihm das Leben unerträglich er- 
scheint, Dies hatte ich die letzte Zeit am 
eigenen Leib erlebt. Wochenlang war 
mein Weiterleben nicht gesichert. Un- 
endliche Schmerzen begleiteten mei- 
nen Alltag. Verzweifelt fragte auch ich 
mich nach dem Sinn meiner Existenz. 
Die frühere, bewußte Verweigerung den 
Todesphilosophen gegenüber bereitete 
mich jedoch auf diese Situation vor. Es 
schaudert mich heute, wenn ich daran 
denke, daß ich unvorbereitetet mit die- 
sen Menschlichkeits-Demagogen hätte 
zusammenstossen können. So lebe ich 
wieder ganz gerne. 

Ich kann konkrete „Euthansie“-Erleb- 
nisse in meinem Krankenzimmer nicht 
vergessen. Es gibt „Euthanasie“. 

Merkei verfoigt das Unrecht per Gesetz 
TU legalisieren. Das ist die reine Unmo- 
ral. Unrecht wird nicht dadurch zu 
Recht, weil es es immer geben wird. 

Chancen für die 

Zukunft 

Die Chancen gegen die tödliche Ethik 
sind gering. Es bleibt kaum die Hoff- 
nung zu verhindern, daß die Lebens- 
wertentscheidungen auch noch als be- 
sondere Fürsorglichkeit verkauft 
werden. 

Franz Christoph, Berlin 
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werden. Und um die Elitenbildung vor- 
anzutreiben, werden schon nriai die 
sonst hermetisch verschlossenen 
Grenzen geöffnet - geeignetes Human- 
kapital aus den armen Ländern des 
Ostens und Südens reingelassen - 
,,brain drain“ hin oder her. 

Alle, die diesen Weg nicht mitgehen 
können oder wollen, fallen durch den 
Rost. Was für manche ein Wunsch- 
traum ist, ist für mich der Alptraum EG. 
Es entsteht ein Koloß, demokratisch un- 
kontrollliert und unkontrollierbar, in 
dem sich Politik verflüchtigt hat und 
Entscheidungen für mehr als 350 Mil- 
lionen Menschen auf ganz anderen 
clandestinen Ebenen getroffen werden. 
Soziale Verantwortung? Wenn über- 
haupt davon gesprochen wird, bleibt 
sie ungefüllt, bleibt sie eine Phrase - 
weniger wert, als das Papier auf dem 
die sogenannte Sozial Charta steht. 

DIE ZEICHEN STEHEN AUF STURM 

Zur aktuellen Euthanasie Debatte 

„Was das Menschenleben ausmacht, 
ist die Würde, und wenn ein Mensch 
nach langer Krankheit, gegen die er 
mutig angekämpft hat, den Arzt bittet, 
sein Dasein zu beenden, das für ihn 
jede Würde verloren hat, und wenn sich 
der Arzt dann nach bestem Wissen und 
Gewissen dafür entscheidet, ihm zu 
helfen und ihm seine letzten Augen- 
blicke zu erleichtern, indem er es ihm 
ermöglicht, friedlich für immer einzu- 
schlafen, so bedeutet diese ärztliche 
und menschliche Hilfe (die manche 
Euthanasie nennen) Achtung vor dem 
Leben.“ 

So endet ein Bericht des Ausschusses 
für Umweltfragen, Volksgesundheit 
und Verbraucherschutz des Europäi- 
schen Parlaments über Sterbebeglei- 
tung. Verfaßt von Leon Schwartzen- 
berg. 

Da wird von Würde und Menschlichkeit 
geredet und von Moral. 
Ich kann nichts dagegen tun, mir fallen 
immer wieder die Bilder eines US- 
Science-Fiction ein, - New York im 
nächsten Jahrtausend, von den Sterbe- 
fabriken, in denen „Soylent Green“ her- 
gestellt wird. Mir fällt ein, daß gerade 
am heutigen Tag in Maastricht Regie- 
rungschefs feilschen über die Zukunft 
der EG. Einer EG, die aufgebaut wird 
als Trutzburg der Schönen, Reichen, 

Mächtigen, Gesunden. Einer EG, de- 
ren goldenes Kalb der 1. Platz in der 
Welt des Geldes und der Finanzen ist. 
USA und Japan zu überholen - egal mit 
welchen Mitteln - das ist das hohe Ziel 
der vornehm als europäische Integra- 
tion beschriebenen Fahrplans. Darum 
geht es und nicht um hehre Werte der 
Mitmenschlichkeit. 

Alles und Jede/r wird untergeordnet 
und einsortiert dem Prinzip der ökono- 
mischen Verwertbarkeit, der Profitma- 
ximierung der flexiblen und effektiven 
Einsetzbarkeit. 
Bildungsprogramme werden nicht aus- 
gerichtet an der Vermittlung demokrati- 
scher Kultur und Errungenschaften, es 
geht keineswegs darum, Werte zu ver- 
mitteln, die humane Ziele haben, es 
geht nicht um ein breites Bildungsan- 
gebot für alle - nein, es geht darum, Eli- 
ten zu bilden, es geht um den Traum, 
den auch die französische sozialisti- 
sche Regierungschefin Cresson träumt 
vom gedrillten gezüchteten den wirt- 
schaftlichen Interessen angepaßten 
„Humankapital“, denn nur so kann der 
1. Platz in der der Welt erarbeit, er- 
kämpft und erhalten bleiben. 
Ort der Bildung sind Industrie und Wirt- 
schaft - Bereiche sind High Tee und 
neue immer wahnsinnigere Technolo- 
gien. 
Auf diesem Weg darf nicht gekleckert 

Jede/r, der/die dem Wettbewerb, der 
Konkurrenz, der Geschwindigkeit, der 
Mobilität, dem Druck nicht gewachsen 
ist, ist selbst schuld und somit verant- 
wortlich für die Konsequenzen. Das so- 
ziale Netz wird löchriger und immer 
mehr werden durchfallen. Immer mehr 
werden ausgegrenzt, werden verges- 
sen, werden an den Rand einer schein- 
baren Glitzerwelt gedrängt. Alte Men- 
schen, Kranke, Behinderte, Frauen ... 

Genau in diese Zeit fällt die Debatte um 
den Bericht.. In problematischer Art 
und Weise verknüpft er unterschiedli- 
che Themen. Wird das „Recht auf ei- 
nen würdigen Tod“, wird die Forderung 
nach Sterbetreuung todkranker Patien- 
ten zur aktiven Sterbehilfefordung. Be- 
sonders erschreckend empfinde ich die 
historische „Auslassung“. Nicht er- 
wähnt bleiben Verbrechen der jungen 
Geschichte Deutschlands, als die Na- 
zis übrigens auch mit der vermeintlich 
menschlichen Mitleidsbegründung ihre 
ganz spezifische Form der „Sterbe- 
hilfe“ - der Euthanasie -praktizierten, 
die abertausenden von Menschen das 
Leben kostete. 
Politisch unverantwortlich zudem in 
Zeiten, in denen rassistische Bewegun- 
gen und Parteien, in denen rechtsex- 
treme Ideologien nicht mehr am Rand 
der Geseellschaft stehen, sondern im- 
mer größeren Einfluß gewinnen. Das 
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zeigt sich in Wahlerfolgen von rechtsex- 
tremen Parteien, wie dem Front Natio- 
nal in Frankreich, der FPÖ in Öster- 
reich, dem Vlamse Biok in Beigien, der 
DVU und der Republikaner in der BRD, 
der Lega Lombarda in Italien. Es zeigt 
sich aber auch in deren Einfluß, den sie 
auf die sog. „etablierten“ Parteien ge- 
winnen. Man muß in die Diskussion die 
Tatsache einbeziehen, daß Opfer rassi- 
stischer und rechtsextremer Gewalt 
nicht nur „Fremde“ sondern auch „An- 
dere“ sind. Menschen anderer Haut- 
farbe, anderer Religion,anderer sexuel- 
len Orientierung, Da „rettet“ dann auch 
nicht mal mehr die nationale Herkunft. 
Ein schwarzer Deutscher ist genauso- 
wenig ein guter und rein-rassiger Deut- 
scher wie ein Schwuler oder Behinder- 
ter. Auch das ist Kontinuität der Ge- 
schichte, ist Rassismus und seine 
spezifische Rassenhygiene im beson- 
deren. Die Gewalt spielt sich ab auf den 
Straßen aber auch in den Lehrbüchern 
von Ideologen vom Schlage Singers. 
Es gibt sie schon seit geraumer Zeit 
wieder, die Forderungen nach Zwangs- 
arbeitslagern und Kasernierungen von 
Drogenabhängigen und AIDS-Kran- 
ken. 
Das ist die Realität in unserem Land, in 
dieser EG, die genausowenig ausge- 
biendet werden darf wie die Diskussion 
und „Berechnungen“ amerikanischer 
„Experten", die laut darüber nachden- 
ken, ob Sterbehilfe nicht die effektivste 
Form der Kostendämpfung im Gesund- 
heitswesen sei, wenn man davon aus- 
geht, daß 2/3 aller Kosten in den letzten 
Lebensmonaten anfallen. 
Solche Motive sind dem Berichterstat- 
ter bestimmt nicht zu unterstellen, den- 
noch ist der Vorwurf berechtigt, daß in 
sträflich naiver Leichtfertigkeit all diese 
Aspekte nicht verkommen und die De- 
batte eine Türöffnerrolle für ganz an- 
dere als menschliche Motive bekommt. 

Es darf nicht verschwiegen werden,daß 
Gesundheit und Menschenwürde im- 
mer mehr eine Frage des Geldes und 
ein Privileg der Reichen wird, die die 
Träume Frankensteins umsetzen, wenn 
in Südamerika „entleerte“ Kinderlei- 
chen gefunden werden, deren Körper 
wie menschliche Ersatzteillager be- 
nutzt wurden und deren Organe 
Höchstpreise einbringen auf dem lu- 
krativen europäischen Markt. Das ist 
wohl die perverseste Art des Kolonialis- 
mus. Wohin das führen wird, ist kaum 
zu beschreiben, so ekelhaft und so 
„ausbeuterisch“ ist es im wahrsten 
Sinne des Wortes. 

Was die Würde eines Menschen ist und 
sie ausmacht, ob Leiden sinnlos und 
unheilvoll sind und ab wann, was die 
Bewußtseinsebene eines Menschen 
ist, die ihn zum Menschen macht - das 

kann nicht gesetzlich geregelt werden. 
Da hat sich der Staat rauszuhalten, 
wenn er nicht bewußte Bevölkerungs- 
politik betreiben will, die „unwertes“ Le- 
ben definiert, die sich orientiert an den 
ökonomischen Erdordernissen des 
„immerreicherimmerschnellerimmer- 
höherimmerschönerimmerperfekter" 

„Die Gehirntätigkeit bestimmt die Be- 
wußtseinsebene, und die Bewußtsein- 
sebene ist es, was den Menschen aus- 
macht.“ schreibt der Berichterstatter. 
Das sagt Singer auch und führt aus, 
daß geistig behinderte Menschen keine 
Bewußtseinsebene haben, demzufolge 
nicht jeder Mensch ein „richtiger“ 
Mensch ist. Und? Die Konsequenz ? 
„..eine aussichtslos gewordene Be- 
handlung sollte nicht mit aller Gewalt 
fortgesetzt werden, wenn dadurch die 
persönliche Würde des Kranken ver- 
letzt wird“ Aber? Welche Schmerzen 
sind unwürdig und wer entscheidet was 
Würde ist und was nicht? Warum wird 
Würde nur biologisch, nicht aber sozial 
definiert, wo doch gerade für behin- 
derte Menschen in unserer Gesell- 
schaft gerade das soziale Umfeld viel- 
fach mit Würde nichts aber auch gar 
nichts zu tun hat. 

„.. .Sollte das Recht, vor unnötigen me- 
dizinischen Behandlungen sowie ver- 
meidbaren physischen und psychi- 
schen Leiden bewahrt zu werden ver- 
ankertwerden."? 
Auf der einen Seite ist das eine Banali- 
tät, es kann aber ganz genau die Be- 
gründung für eine Nichtbehandlung 
sein. Auch da gibt Singer Handlung- 
sanweisungen, nach dem Motto, behin- 
derte Säuglinge sterben lassen, was ja 
auch schon Praxis in den ach so libera- 
len Niederlanden ist. Und - Leiden 

kann nun mal nicht objektiv definiert 
werden. 

„Körperliche Schmerzen sind sinnlos 
und unheilvoll und können die Men- 
schenwürde verletzen.“ Das ist eine un- 
zulässige Reduktion. Schmerzen ha- 
ben eine Funktion. Schmerzen sind für 
viele Menschen Bestandteil ihres Leb- 
nes. Und was wäre die Konsequenz aus 
der Feststellung des Berichts? Was 
müßte passieren, wenn Schmerzen 
nicht abstellbar sind? 
Viele Fragen bleiben offen auf die ge- 
fährliche Antworten gegeben werden 
können. Es muß unsere Aufgabe sein, 
in dieser Diskussion dagegenzuhalten, 
bevor es zu spät ist. Denn schon jetzt 
führt die Euthansiedabatte zu einer 
Schwächung des Lebensmutes, was 
das Ansteigen der Selbstmordrate von 
alten Menschen nachhaltig beweißt. 
Es geht jetzt darum - mehr denn je - für 
eine wirklich menschlichf solidarische 
Gesellschaft zu kämpfen, deren Reich- 
tum nicht die Einförmigkeit, sondern 
die Vielfalt ist. 

Höchste Zeit. Die Zeichen stehen auf 
Sturm. 

Claudia Roth, MdEP DIE GRÜNEN 

ANZEIGE 

Dia-Serie: 

,Jeder Deutsche hat die Pflicht, so zu leben, daß er gesund und ar- 
beitsfähig bleibt. Krankheit Ist ein Versagen.“ (Gesundheitsbuch des 
Relchsarzces der HJ) 
Die Geschichte von „Degeneration“ und „Entartung“ 
1850 bis 1991. 

Eine Dia-Serie des GenArchiv Essen. 200 Dias, 
Leihgebühr 80,— DM, zu leihen ab 1.7.1991. Erhältlich ist auch 
ein Textheft zur Serie Inclusive kleiner Artikelsammlung und 
Literaturllste (ca. 120 Selten). 
P.S.; Zu den 80,- DM Leihgebühr kommen noch die Verschickungskosten! 

Impatientia e.V. 
c/o Gen-Archiv 
Friederikenstr. 41 
4300 Essen 
Tel. (0201)78 42 48 
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Ein Urteil und seine Auswirkungen 

Vorstufe zur passiven Euthanasie? 

Eine Klage um Schadensersatz auf- 
grund eines ärztlichen Kunstfehlers 
lenkte jetzt in Bremen die Aufmerksam- 
keit der Öffentlichkeit auf eine juristi- 
sche Argumentation, die mit ihrer Be- 
gründung Handlungsweisen ermög- 
licht, die letztlich wieder 'Euthana- 
sie’-Maßnahmen zulassen. Kein Einzel- 
fall. Aber uch hier zeigt sich wieder, das 
Singers „Praktische Ethik“ ’nur’ die 
Spitze eines Eisberges sichtbar ge- 
macht hat. 

Infolge einer fehlbehandelten Pseudo- 
Krupp-Erkrankung, daraufhin eingetre- 
tenem Atem-/Herzstillstand und zu 
spät, sowie mit defekten Beatmungsge- 
räten eingeleiteter Intensivbehandlung 
trat durch Sauerstoffmangel bei dem 
damals 5-jährigen Sebastian eine Hirn- 
schädigung ein, die ein Apallisches 
Syndrom zur Folge hatte. Folge davon 
ist, daß der Junge seither auf vollstän- 
dige Hilfen im Bereich der Selbstver- 
sorgung, der Bewegungsausführung 
und Kommunikation angewiesen ist, 
um den Austausch mit seiner sozialen 
und gegenständlichen Umwelt auf- 
rechterhalten zu können. Gerade diese, 
durch entsprechend qualifiziertes Per- 
sonal herzustellende Hilfen werden Se- 
bastian im inzwischen 9 Jahre währen- 
den Rechtsstreit um die Absicherung 
seiner Lebensverhältnisse seit Jahren 
verwehrt. 

Vorbedingung für 

Schmerzensgeld - 

’Bewußtseinsfähigkeit’ 

Im Folgenden soll es selbstverständlich 
nicht darum gehen, die Forderung nach 
Schmerzensgeld als Ausgleich für das 
in den angeführten Urteilen zum Aus- 
druck kommende Verständnis von 'Be- 
hinderung als lebenslanges Leid' zu 
unterstützen (vgl. 'wrongful-life'-Recht- 
sprechung). Es geht vielmehr darum 
aufzuzeigen, inwiefern die Inanspruch- 
nahme selbstverständlichen Rechts- 
guts bezogen aut behinderte Men- 
schen wiederum ausgesetzt, bzw. von 
Kriterien abhängig gemacht wird, die 
sich als Selektionskriterien im Sinne 
der Teilhabemöglichkeit am sozialen 
Austausch auswirken. Die Schwere der 
Folgen einer Beeinträchtigung wird be- 
nutzt, die Gewährung entsprechender 
räumlicher, materieller und personeller 
Hilfen im Sinne der Absicherung von 
Lebensverhättnissen abzulehnen. Die 
daraus entstehende 'Behinderung' 
wird dann in doppelter Umkehrung als 

Begründung für die Vorenthaltung von 
Hilfen eingesetzt. Derjenige Mensch, 
der der Hilfe bedarf, hat sich ihrer Inan- 
spruchnahme erst als 'geeignet' zu er- 
weisen, indem er spezifische Fähigkei- 
ten nachweisen muß! Daß in diesem 
Zusammenhang bedenkenlos histo- 
risch eindeutig belegte Argumentatio- 
nen benutzt werden, soll desweiteren 
aufgezeigt werden. 

Nachdem im o.a. 'Fall' das Vorliegen ei- 
nes ärztlichen Kunstfehlers gerichtlich 
anerkannt wurde, sollte die Höhe des 
Schmerzensgeldes mit der Stadtge- 
meinde Bremen als Trägerin des Kran- 
kenhauses, das den Kunstfehler zu ver- 
antworten hat, außergerichtlich gere- 
gelt werden. Um diese Ansprüche ab- 
weisen zu können, scheute sich der 
Staatsanwalt nicht, auf Argumentatio- 
nen zurückzugreifen, die schon einmal 

tödliche Konsequenzen vor allem für 
schwerer behinderte Menschen hatte: 
Seit dem Eintritt der durch den Kunst- 
fehler erlittenen Beeinträchtigung 
müsse dem Kind jegliche Bewußt- 
seins-, Wahrnehmungs- und Empfin- 
dungsfähigkeit abgesprochen wer- 
den. 
Aufgrund der Schwere der Schädigung 
sei „die Ausgleichsfunktion (von 
Schmerzensgeld)... in der Person des 
Klägers nicht zu verwirklichen“, von da- 
her habe er auch keinen Anspruch auf 
Schmerzensgeld! 

Die Stadtgemeinde Bremen, die sich 
später 'die Argumentation ihres An- 
walts nicht mehr zu eigen macht', recht- 
fertigt die Heranziehung dieser Argu- 
mentation jedoch damit, daß diese sich 
auf die gängige Rechtsprechung des 
Bundesgerichtshofes (BGH) beziehe - 
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was die Ignoranz gegenüber den histo- 
risch schon einmai umgesetzten Kon- 
sequenzen solcher Denkfiguren nicht 
gerade schmälert(!). 

Skandalträchtige 

BGH-Urteile 

Die folgenden BGH-Urteile haben - ge- 
nauso ’unbeobachtet’ wie im Medizin- 
bereich - behindertenfeindliches und 
menschenverachtendes Denken nor- 
mativfestgelegt. Da diesen Urteilen da- 
mals nicht innerhalb von 4 Wochen mit 
einer Verfassungsbeschwerde vor dem 
Bundesverfassungsgericht begegnet 
wurde, sind sie für alle unteren Gerichte 
Leitlinie. 

in einem Urteil des BGH von 1982 be- 
züglich der Ausgleichs- und Genugtu- 
ungsfunktion von Schmerzensgeld 
heißt es in diesem Zusammenhang: ’Ist 
der Verletzte noch empfindungsfähig, 
leidet er aber infolge erheblicher, durch 
eine schwere Hirnverletzung verur- 
sachter Ausfälle weder körperlich noch 
geistig unter seiner Beeinträchtigung, 
so ist der weitgehende Wegfall der 
Funktionen des Schmerzensgeldes bei 
der Bemessung seiner Höhe mindernd 
zu berücksichtigen’.(VI ZR 247/80) In 
der Begründung wird dann formuliert, 
daß „in Grenzfällen zu einem lediglich 
als ’körperliche Hülle’ hinvegitierenden 
Verletzten, dem eine symbolische Wie- 
dergutmachung geschuldet wird, stets 
zu prüfen (sei), inwiefern darüberhin- 
aus das Schmerzensgeld seine Funk- 
tionen noch erfüllen kann.“(NJW 1982, 
Heft 38, S. 2123) 

Bezug genommen wird dabei auf ein 
Urteil von 1975: „Auch wenn bei dem 
Verletzten infolge schwerster Hirnver- 
letzung alle geistigen Fähigkeiten und 
die wesentlichen Sinnesempfindungen 
erloschen sind, kann die Zubilligung ei- 
nes Schmerzensgeldes aus dem allge- 
meinen Gesichtspunkt einer symboli- 
schen Wiedergutmachung gerechtfer- 
tigt sein“ (VI ZR 175/74), In der Abwei- 
sung höherer Schmerzensgeldbeträge 
wird die Klägerin dann jedoch als „völ- 
lig gelähmt und keiner geistigen Betäti- 
gung oder Sinneswahrnehmung fähig“ 
bezeichnet. Wegen der „psychischen 
Zerstörung der Klägerin sei ein Aus- 
gleich immateriellen Schadens nicht 
möglich“. - „Ihr könne, da sie nach 
sachverständiger Beurteilung nur ein 
’körperliches Überbleibsel einer 
menschlichen Person' sei, über die ihr 
zuteil werdende Pflege hinaus nicht 
sinnvoll geholfen werden“. Sie sei „kör- 
perlicher und geistiger Empfindungen 
unfähig“ (NJW 1976, Heft 25, S. 1147). 

Immernoch mit der Einstellung verse- 
hen, daß Behinderung eine ,,Einbuße 
an Lebensfreude“ darstelle, werden 
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diese Urteile im Januar 1991 zumindest 
etwas relativieert. Der Kläger muß nun 
nicht mehr den Nachweis darüber er- 
bringen, wie er „sich mit der Entschädi- 
gung einen Ausgleich für seine Einbu- 
ßen an Lebensfreude verschaffen will 
und daß die beabsichtige Wirkung des 
Geldes wirtschaftlich sinnvoll ist.“(VI 
ZR 163/90) 

Bremen auf 

’Euthanasie’-Kurs 
Den Anwalt des Bremer Gesundheits- 
senats hält dies Jedoch nicht davon ab, 
wiederum die Schwere der Beeinträch- 
tigung des heute 14-jährigen Sebastian 
als Kriterium für die Abweisung von An- 
sprüchen einzusetzen. Selber Vor- 
standsmitglied einer Bremer Stiftung, 
die heilpädagogische Einrichtungen 
unterhält, ’überbietet’ der Senatsan- 
walt die BGH-Urteile noch. 
Nachdem die Ettern sich aufgrund ei- 
ner mündlichen Verhandlung gezwun- 
gen sahen, die ’Empfindungsfähigkeit’ 
ihres Sohnes nachzuweisen, wird dar- 
aufhin ein von G. Feuser (Professor für 
Behindertenpädagogik an der Universi- 
tät Bremen) verfaßtes 220-seitiges Gut- 
achten, das grundlegend Empfin- 
dungs-, Wahrnehmungs- und Bewußl- 
seinsfähigkeit als jedem Menschen in- 
newohnende Fähigkeiten aufweist, mit 
einem Satz(!) ais „nicht geeignet, die 
notwendigen Vorgaben zu liefern“ 
zurückgewiesen. Anstelle des dort 
begründeten Bedarfs an pädago- 
gisch-therapeutischer Hilfe sollte ein 
medizinisches Gutachten Art und 
Umfang der Betreuung des Kindes 
festlegen. 
ln der Klageabweisung vom 3.5.1991 
wird Sebastian dann mit der Begrün- 
dung, daß er „körperlich und geistig 
ein eindeutiger Pflegefall“ sei, die 
Notwendigkeit einer über die medizi- 
nisch-pflegerische hinausgehende, 
d.h. pädagogische Betreuung gene- 
rell abgesprochen! (Er müßte also 
wohl auch die Schule sofort verlas- 
sen; vielleicht sollten dann über- 
haupt die Schulen für sog. geistig 
behinderte Kinder wieder geschlos- 
sen werden?!) 

Bundesweite 

Aufmerksamkeit 

Bundesweite Aufmerksamkeit erregte 
dann vor allem die Begründung, mit der 
die Schmerzensgeldforderungen auf 
die „Zahlung eines angemessenen Be- 
trages“ reduziert werden sollte: 
So wird bestritten, „daß der Kläger be- 
wußtseinsorientiert ist und sein Empfin- 
den und seine eigene Situation eigen- 
ständig erkennen kann", sowie daß ,,er 
seine eigene Lebenssituation und -be- 
einträchtigung bewußt wahrnimmt", 
dies wird ihm auch für die Zukunft ab- 

gesprochen. „Aufgrund des zu bedau- 
ernden Zustandes des Klägers ist die- 
ser nicht in der Lage, die Zuerkennung 
eines Schmerzensgeldes in irgend- 
einer Weise zu erfassen und zu erken- 
nen. Der Zustand des Klägers ist auch 
derart, daß Lebensvergünstigungen, 
gleich welcher Art, die mit einem zuer- 
kannten Schmerzensgeld bezahlt wer- 
den, nicht dargebracht und auch von 
dem Kläger nicht als solche erkannt 
und bewertet werden können."!!! 
Die Antwort des Senatsanwalts auf die 
daraufhin aufgewiesene Parallele die- 
ses Denkens zu den Aussagen P. Sin- 
ger, v. a. aber auch zu denen der 
’Euthanasie’-Vorbereiter Binding und 
Hoche spricht für sich selber: 
„Zu den Ausführungen von Binding 
und Hoche, die aus dem Jahre 1920 
stammen, ist lediglich zu sagen, daß 
derartige Gedanken bei der Beklagten 
als längst überholt angesehen werden. 
Es kann nur Befremden hervorrufen, 
daß diese Gedanken überhaupt, wenn 
auch vor 70 Jahren, schriftlich nieder- 
gelegt worden sind. Sie müssen aber 
als ein Stück Zeitgeschichte gesehen 
werden, das der Vergangenheit ange- 
hört.“ 

Nachdem während des ersten Ver- 
handlungstermins leider nicht einmal 
der Anwalt des Kindes die eigentliche 
Dimension der oben zitierten Äußerun- 
gen deutlich machen konnte, und sich 
stattdessen auf ein unwürdiges Feil- 
schen um Betreuungsstunden und Art 
und Lage einer Wohnung einließ, 
konnte nur durch den enormen Druck 
der Öffentlichkeit Folgendes durchge- 
setzt werden: 
Es wird eine behindertengerechte Woh- 
nung für die Familie, sowie für den Jun- 
gen entsprechend qualifiziertes Perso- 
nal (Behindertenpädagogin, Kranken- 
gymnastin und Erzieherin) zur Verfü- 
gung gestelltl 
In der gerichtlichen Vereinbarung vom 
26.6.1991 wird festgehalten, daß die Be- 
klagte sich bezüglich der Höhe des 
Schmerzensgeldes, die demnächst 
vom Gericht vorgeschlagen werden 
soll, nicht mehr auf die Grundsätze des 
BGH-Urteils von 1982 berufen wird. 
Diese Regelungen waren nicht durch- 
setzbar als Präzedenzfall im Sinne ei- 
nes Urteilsspruches. Dennoch kann die 
Umsetzung dieser Maßnahme exem- 
plarische Bedeutung für die Lebenssi- 
tuation schwerstbehinderter Menschen 
gewinnen, deren Lebens- und Entwick- 
lungsmöglichkeiten noch immer nach 
dem Wert ihrer Arbeitskraft bewertet, 
und denen vor dem Hintergrund von 
Kosten-Nutzen-Analysen mit der 
Schwere der Beeinträchtigung argu- 
mentierend, adäquate Hilfen zur um- 
fassenden Teilhabe am sozialen Aus- 
tausch verweigert wird. 

Anne-Dore Stein, Bremen 



Schwerpunkt 9 die randschBU 

Auch In Österreich rollt die „Eutha- 
nasie“-Welle. Aber auch dort gibt es 
ausgeschlafene und wache Kritike- 
rinnen, die „Euthanasie“-Propagan- 
dlsten und ihrer blo-ethischen Be- 
gleitkapelle keinen Raum für öffentli- 
che Auftritte lassen wollen. So mußte 
das für den Sommer 1991 geplante 
’Wittgenstein-Symposium' aufgrund 
massiver Proteste im Vorfeld abge- 
sagt werden - obwohl sich die Prote- 
stierenden mit einer Ausladung von 
P. Singer und G. Meggle zufrieden 
gegeben hätten. 

Das 15. internationale Wittgenstein- 
Symposium sollte im Sommer 91 am 
Geburtsort von Ludwig Wittgenstein 
(Kirchberg am Wechsei in Niederöster- 
reich) unter dem Thema „angewandte 
Ethik“ stattfinden, wobei 500 teilneh- 
mende Philosophen aus der ganzen 
Welt erwartet wurden. Peter Singer 
sollte einen Hauptvortrag über ’Eutha- 
nasie' halten, reden sollten u.a. auch 
Richard M. Hare (Oxford), Norbert 
Hoerster (Mainz), Hartmut Kliemt 
(Duisburg) und Georg Meggle (Saar- 
brücken). Als einziger Euthanasie-Geg- 
ner wurde Robert Spaemann (Mün- 
chen) angekündigt. 
Für uns behinderte Aktivisten in den 
verschiedensten Initiativgruppen und 
Vereinen löste die Ankündigung einen 
ziemlichen Schock aus, hatte doch 
schon 1989 Singer gegen unsere Prote- 
ste in einer Fernseh-Diskussion (Club 
2) ungehindert seine Tötungs-Thesen 
vertreten können. Die Einladung von 
Singer und Co. wurde nach einem riesi- 
gen Konflikt an der Universität In- 
nsbruck, den ein Vortrag von Georg 
Meggle ausgelöst hat, bekannt. Wir wa- 
ren also nun doppelt gewarnt. 

Meggle in Innsbruck 

Meggle hatte im November 1990 am In- 
stitut für Philosophie der Universität In- 
nsbruck einen Vortrag zum Thema 
„Euthanasie und der Wert des Lebens“ 
gehalten. Er argumentierte so: Eine 
subjektive, aber nach allgemeinen (ma- 
thematisch-betriebswirtschaftlichen) 
Kriterien quantifizierende Bewertung 
menschlichen Lebens ist möglich. Des- 
halb gibt es auch lebensunwertes Le- 
ben. Diese Bewertung kann Grundlage 
für eine ’Euthanasie’ (Tötung) auf eige- 
nen Wunsch sein, sowie für eine nicht 
freiwillige 'Euthanasie' von Menschen, 
die nicht entscheidungsfähig sind, wie 
z.B. Neugeborene oder Personen, die 
im Koma liegen. In solchen Situationen 
haben sich die entscheidenden Perso- 
nen z.B. Eltern in die Eigenperspektive 
der Betroffenen - von Meggle Euthani- 
sanden! genannt - hineinzuversetzen 
und über Tod ober Leben zu entschei- 

Euthanasie-Diskussion auf 

österreichisch 

Zur Absage des Wittgenstein-Symposiums 

den. Bei der Entscheidung für oder ge- 
gen eine nicht freiwillige Euthanasie 
geht es um Abwägungen des Lebens- 
glücks, das nach Meggle mit Geld (DM) 
gemessen werden kann. 
Meggle unterscheidet zwischen der 
dargestellten nicht freiwilligen 'Eutha- 
nasie', die er befürwortet und einer un- 
freiwilligen 'Euthanasie', die er ablehnt. 
Um eine unfreiwillige 'Euthanasie' geht 
es dann, wenn eine Person gegen ihren 
ausdrücklichen Willen getötet wird und 
das ist, nach Meggies Ansicht, abzu- 
lehnen. 

Die Argumente sind zum großen Teil 
nicht neu und in irgend einer Form wird 
nur Singers Position wiederholt. Den- 
noch machte Meggle mit seinem In- 
nsbrucker Vortrag einen entscheiden- 

den qualitativen Schritt weiter. Neben 
der abwägenden analytisch-philoso- 
phischen Argumentation wird nun das 
erste Mal ganz offen und in altem Ernst 
mit mathematisch-betriebswirtschaftli- 
chen Theorien argumentiert. Rationale 
Entscheidungstheorie nennt sich das 
und ist jedem Ökonomen bekannt als 
die Methode, mit der z. B. Versicherung- 
sunternehmen Versicherungswerte 
(z. B. eine Schiffsreise) bewerten. 
Der Skandal in Innsbruck wurde durch 
eine verbreitete Tonbandabschrift und 
einen offenen Brief ausgelöst, in dem 
wir im ersten Zorn u.a. so argumen- 
tierten: 

„Wir meinen, eine solche scheinbar 
wissenschaftlich-sachliche Abhand- 
lung der 'Euthanasie' ist zutiefst ideolo- 
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gisch. 
Meggle und Singer unterstützen mit ih- 
rer Argumentation ein Klima des Has- 
ses und der Abweisung gegenüber be- 
hinderten Menschen äußert. 
Meggle und Singer setzen damit eine 
Argumentation der Nazis fort, auch 
wenn sie dies immer wieder heftig be- 
streiten. 
Wer zu solchen Vorträgen und Diskus- 
sionen öffentlich einlädt, muß sich fra- 
gen lassen, ob hier im Sinne einer wis- 
senschaftlichen Verantwortlichkeit ge- 
handelt worden ist, wenn nicht gar eine 
Beteiligung an einer ’Verhetzung' un- 
terstellt werden muß.“ 

Diesem Brief folgte eine Reihe von öf- 
fentlichen Veranstaltungen, alle wichti- 
gen Gremien der geisteswissenschaftli- 
chen Fakultät, aber auch der Senat der 
gesamten Universität beschäftigte sich 
mit dem Thefna. Die tiroler Tages- 
presse berichtete intensiv über den 
Skandal, Studenten führten eine De- 
monstration gegen ’Euthanasie’ durch. 
Es bildete sich eine tiefe Front von Ver- 
teidigern der Freiheit der Wissenschaft 
und Rede, und Gegnern der Euthana- 
sie. Die Dekanin der katholisch-theolo- 
gischen Fakultät {die einzige Theolo- 
gie-Dekanin auf der Welt) bezeichnete 
den Meggle Vortrag z. B. als „fahrlässig 
formuliert“. Die Philosophen selbst 
spalteten sich, die Mehrheit stand hin- 
ter der Meggle-Einladung, der Instituts- 

Vorstand Prof. Köchler formulierte aller- 
dings „ich lehne die von Prof. Meggle 
aufgestellten Thesen ... sowohl in wis- 
senschaftlicher wie in moralischer Hin- 
sicht entschieden ab.“ 

Die Veranstalter (Prof. Kleinknecht) di- 
stanzierten sich dann ausdrücklich von 
allen Aussagen, die 'Euthanasie’prakti- 
ken irgendwelcher Art Vorschub leisten 
könnten, worauf von uns der Vorwurf 
der ,,Verhetzung“ zurückgenommen 
worden ist. Inzwischen sind die Wogen 
in Innsbruck so halbwegs geglättet, 
wenn auch der Widerspruch insgesamt 
bestehen bleibt. 

Gespaltenes 

Wittgensteiner- 

Organisationskomitee 

Der grüne Abgeordnete im Wiener Par- 
lament Manfred Srb wollte dann wis- 
sen, in welcher Höhe das Wissen- 
schaftsministerium das 15. Wittgen- 
stein-Symposium und damit die Ein- 
ladung von Singer und Co. subventio- 
niert. 
Damit begann eine österreichweite 
Auseinandersetzung: 
Der Präsident der Wittgenstein-Gesell- 
schaft (Adolf Hübner) distanzierte sich 
öffentlich von der Einladung Singers, 
die liberale Tageszeitung „Der Stan- 

dard“ (Springer-finanziert) begann zu 
berichten, Organisationen von Behin- 
derten protestierten, wir kündigten Pro- 
testaktionen am Tagungsort insbeson- 
dere gegen die Thesen von Singer und 
Meggle an. 

Das Organisationkomitee der Wittgen- 
stein-Gesellschaft (unter Leitung von 
Prof. Edgar Morscher) begann sich vor 
Protestaktionen zu fürchten und ver- 
suchte als Rettungsversuch behinderte 
Exponenten als Gegenreferenten ge- 
gen Singer zu finden. Dafür fand sich 
kein Behinderter, Spaemann zog, aus 
Streit mit Meggle(?), seine Zusage zu 
referieren zurück, eine Eskalation wie 
in Innsbruck drohte. In der Situation 
verlangte Hübner die Ausladung von 
Singer und Meggle, Morscher die Ab- 
sage des gesamten Symposiums. Mor- 
scher setzte sich 7:2 durch, das Sym- 
posium wurde abgesagt. 

Öffentliche Debatte 

Es folgte eine ausführliche Debatte im 
„Standard“, die noch nicht beendet ist. 
Die Debatte ist insofern erfreulich, als 
tatsächlich Gegnern der neuen ’Eutha- 
nasie’-Debatte und philosophischen 
Wahrem der Freiheit jeglicher Diskus- 
sion ganz genau gleich viel Platz zur 
Argumentation eingeräumt wird. Inter- 
essant ist, daß sich bisher noch kein 
österreichischer Philosoph gefunden 
hat, der Singers und Meggies Thesen 
direkt unterstützt hat, dagegen wird voll 
darauf gesetzt, Euthanasie-Gegnern 
Demokratiefeindlichkeit vorzuwerfen 
(wie es Prof, Werner Leinfellner, Wien, 
machte). Im Juni 91 wurde z. B. eine 
„Erklärung österreichischer Philoso- 
phen“ von 52 österreichischen Univer- 
sitätsphilosophen - darunter 7 Moral- 
theologen - unterschrieben. In der Er- 
klärung heißt es z. B.: 

„Die Tendenzen, die zur Absage (des 
Wittgenstein-Symposiums) geführt ha- 

g. g,. abgesa^ 

Vjmsenstei August DER STANDARD 

Philosophen am Sterbebett 

Wittgenstein-Symposium abgesagt, Präsident Hübner vor Rücktritt 

... vom Rand schauen 

••• Über den Rand schauen 

die randschau abonnieren 
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Unsere Forderungen sind in Gespräch 

Obwohl die Kampagne für ein Gleichstellungs- und 

Anti-Diskriminierungsgesetz für Behinderte sich 

noch in den Kinderschuhen beßndet, konnten wir 
während der letzten Monate trotz wohlverdienter 
Sommerpause immer wieder feststellen, daß über 
unsere Forderungen mittlerweile auf breiter Ebene 
gesprochen wird. 

Neben den vielfältigen Behindertenzeitschriften und 

Informationsschriften der einzelnen Behinderten- 
verbände und -gruppen, gelingt es uns Zusehens 
unsere Forderungen auch in die Tagespresse zu 
bringen. Sei es das Allgemeine Sonntagsblatt, die 

Süddeutsche Zeitung oder verschiedene Lokalzei- 
tungen, so konnten wir während der letzten Monate 
immer wieder Berichte über Diskriminierungen von 
Behinderten und vor allem über unsere Forderung 

nach einem umfassenden Gleichstellungs- und Anti- 
Diskriminierungsgesetz lesen. Auf diese Weise 

werden nicht nur unsere Forderungen einer breite- 
ren Öffentlichkeit und somit auch den politischen 
Entscheidungsträgerinnen vorgestellt, sondern 

greift auch langsam der von uns schon seit langem 
geforderte Wandel der Berichterstattung über Be- 
hinderte in den Medien: Weg von mitleidsbehafte- 

ten und von Schicksal redenden Berichten, die uns 

als passive Wohlfahrtsempfangerlnnen darstellen, 
hin zu engagierten und qualifizierten Reportagen 
über das Unrecht, das uns angetan wird nnd uns oft 

erst behindert und dessen Beseitigung wir fordern. 
Dies ist eine längst fällige und außerordentlich 

positive Nebenerscheinung, die unser Eintreten für 
die Gleichberechtigung Behinderter und vor allem 

eine verbands- und behinderungsübergreifende 
Zusammenarbeit für ein Gleichstellungs- und Anti- 
Diskriminierungsgesetz mit sich bringt. Progressive 

Menschen, die aus den unterschiedlichsten Zusam- 
menhängen kommen, beginnen an einem Strang für 

eine gemeinsame Sache zu ziehen und machen 
diesen Wandel auf breiter Ebene möglich. 

Andererseits wurden während der Sommerpause 

eine Vielzahl von Veranstaltungen zu unserer For- 
derung nach einem Gleichstellungs- und Anti-Dis- 
kriminierungsgesetz abgehalten. Auf Einladung der 
Interessenvertretung selbstbestimmt Leben in 
Deuutschland - ISL e. V. hielt sich ende August 

Marilyn Golden vom Disability Rights, Education 

and Defense Fund (DREDF), einer amerikanischen 
Börgerrechtsorganisation Behinderter, für 2 Wo- 

chen in Europa auf und referierte in Kassel, Frank- 

furt, Berlin und auf einer bundesweiten Tagung in 
Verden/Aller, sowie auf einer internationalen Kon- 

ferenz in Budapest über die amerikanische Anti- 
Diskriminierungs-Gesetzgebung für Behinderte. 

Neben der Tagung in Verden, über die wir in die- 
ser Ausgabe ausführlich berichten werden, wurde 

somit in mehreren Städten die Diskussion über 
unsere Forderungen auf breiterer Ebene eröffnet. 
In Kassel wurde der politischen Brisanz des The- 

mas beispielsweise dahingehend Rechnung getra- 
gen, daß für Frau Golden ein Empfang durch einen 
Magistratsvertreter im Rathaus organisiert wurde. 

Aber auch in den einzelnen Verbänden schreitet der 
Diskussionsprozeß stetig voran, so daß der Unter- 

stötzerkreis für unsere Forderung stetig zunimmt. 
Selbst von großen Organisationen wie dem Reichs- 

bund und dem VdK sind nach anfänglicher Zurück- 
haltung Zusehens positive Stimmen gegenüber unse- 

ren Forderungen zu vernehmen. All diese Entwick- 

lungen und vor allem viele Reaktionen von in die- 
ser Sache Engagierten zeigen eindeutig, daß sich 
hier ein Zug in Bewegung gesetzt hat, der so leicht 

nicht mehr aufriihalten ist und der eine gute Rich- 
tung eingeschlagen hat. Ottmar Miles-Paul 
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Ein Signal wurde gesetzt 

Bundesweite Tagung zum Gleichstellungs- und Anti-Diskriminierungsgesetzt 

Nachdem der Bundesverband Selbsthilfe Körperbe- 
hinderter - BSK mit seiner Tagung zum Anti-Dis- 

kriminierungs-Gesetz für Behinderte im Frühjahr 

1990 einen entscheidenden ersten Schritt geleistet 
hatte, um eine neue Bewegung für die Gleichstel- 
lung Behinderter aus den Angeln zu heben, wurde 
durch die Tagung der Interessenvertretung selbst- 

bestimmt Leben in Deutschland - ISL e. V. der 
Startschuß für eine breit angelegte Kampagne für 

ein Gleichstellungs- und Anti-Diskriminierungs- 
gesetz für Behinderte abgegeben. So waren vom 

30.08.- 01.09. ca 80 Multiplikatorinnen aus den 
unterschiedlichsten Behindertenorganisationen und 
-verbänden und aus verschiedenen Teilen des Bun- 

desgebietes und aus Österreich angereist, um sich 
über die Forderung nach einem Gleichstellungs- 

und Anti-Diskriminierungsgesetz für Behinderte zu 

informieren und Initiativen für dessen Durchset- 
zung zu entwickeln. Zur Bereicherung dieses Dis- 

kussionsprozesses hatte die ISL e. V. Marilyn 
Golden aus den USA eingeladen, die als Angestell- 
te einer Bürgerrechtsorganisation Behinderter aktiv 
an der Entwicklung und Durchsetzung des US-ame- 

rikanischen Anti-Diskriminierungsgesetzes für 

Behinderte - dem "Americans with Disabilities Act 

of 1990" - mitgewirkt hat. 

Aufgrund der Berichte von Dr. Andreas Jürgens 
über die rechtlichen Diskriminierungen, denen 

behinderte Menschen in der BRD tagtäglich aus- 
gesetzt sind, und den Ausführungen von Frau Gol- 
den über die Errungenschaften, die die US-ameri- 

kanische Behindertenbewegung während der letzten 

Jahre mit Hilfe der Bürgerrechtsgesetze für Behin- 
derte erzielen konnte, setzte sich unter den Teil- 

nehmerinnen schnell die Meinung durch, daß wir in 
der BRD dringend auch ein umfassendes Gleich- 

stellungs- und Anti-Diskriminierungsgesetz für 
Behinderte brauchen. Marilyn Golden führte 3 
Aspekte an, die ihrer Meinung nach entscheidend 
zur Verbesserung der Situation und zur Verabschie- 

dung von Anti-Diskriminierungsbestimmungen für 

Behinderte in den USA beigetragen haben. Diese 
sind 

- die Veränderung des Images von Behinderten, 

weg von dem des passiven Wohlfahrtsempfän- 
gers, hin zum aktiven Behinderten, dem einklag- 
bare Bürgerrechte zustehen. Die Centers for 

Independent Living (Zentren für selbstbestimmtes 

Leben) haben hierfür z. B, eine entscheidende 

Rolle vor Ort gespielt, 

- eine behinderungs- und verbandsübergreifende 

Zusammenarbeit und eine starke Behindertenbe- 
wegung und 

- der Einsatz von verschiedenen politischen Durch- 
setzungsstrategien, wie Aktionen des zivilen 

Ungehorsams, Demonstrationen, eine gute Öf- 

fentlichkeitsarbeit, Briefe und Telegramme an 
Politikerinnen schreiben, eine gute Lobbyarbeit 
etc. 

Auf die Situation in der BRD übertragen, arbeitete 
Dr. Andreas Jürgens 3 wesentliche Bereiche, die in 

einem Gleichstellungs- und Anti-Diskriminierungs- 

gesetz enthalten sein und gleichzeitig vorangetrie- 
ben werden müssen, heraus. Diese sind: 

1. Die Änderung der bestehenden diskriminieren- 

den Vorschriften und die Korrektur diskriminie- 
render Rechtssprechung. 

2. Verankerung von neuen Rechten für die Gleich- 
stellung Behinderter z. B. mittels einer Ergän- 
zung im Grundgesetz und durch die Verabschie- 

dung einzelgesetzlicher Vorschriften. 

3. Und schließlich, und das dürfte wohl das wich- 
tigste sein, müßte durch ein entsprechendes 
Verfahren skhergesetellt werden, daß die neuen 
Rechte von uns auch durchgesetzt werden kön- 

nen. 

Neben der Aufnahme von Behinderten in Artikel 3, 

Abs. 3 des Grundgesetzes als Gruppe, die nicht 
benachteiligt oder bevorzugt werden darf, wie dies 

in der kanadischen Verfassung zum Beispiel längst 
geschehen ist, wird ein umfassendes Gleichstel- 

lungs- und Anti-Diskriminierungsgesetz für Behin- 

derte angestrebt, das sämtliche Rechtsbereiche 
berührt und Diskriminierungen von Behinderten 

verbietet und sanktioniert. "Die Diskriminierung 
Behinderter ist nicht nur eine Angelegenheit der 
Sozialgesetzgebung, sondern muß auf allen gesetz- 

lichen Ebenen bekämpft werden," erklärte der 
Sozialrichter Horst Frehe hierzu. 
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Wie weiter? 

Dies war die Frage, die abschließend auf der Ta- 
gung behandelt und aus der heraus eine Vielzahl 

von weiteren Initiativen zur Unterstützung unserer 

Forderung beschlossen wurden. 

Lobbyaibeit vor Ort 

Es bestand Übereinstimmung darin, daß die Politi- 
kerinnen vor Ort mit unseren Forderungen kon- 

frontiert werden müssen, um das Thema Gleich- 
stellung Behinderter auf den verschiedenen politi- 
schen Ebenen ins Gespräch zu bringen. Eine gute 

Kampagne für ein Gleichstellungs- und Anti-Dis- 
kriminierungsgeSetz für Behinderte muß von den 
Gruppen vor Ort getragen und vorangetrieben wer- 

den. 

Gruppe behinderter Juristinnen 
hat sich gegründet 

Am Rande der Tagung gründete sich eine Gruppe 

behinderter Juristinnen, die sich für die Durchset- 
zung eines Gleichstellungsgesetzes und die Ein- 

forderung von bestehenden Gesetzen stark machen 

will. Kontakt: Dr. Andreas Jürgens, Goethestr. 12, 
3500 Kassel, Tel. 05 61 / 1 31 16 oder Horst Fre- 
he, Wendtstr. 28, 2800 Bremen, Tel. 04 21 / 7 63 
84. 

Aufbau eines Verteilers 

Informationen über die neuesten Entwicklungen 
und Materialien, die als Grundlage für eine fun- 
dierte Diskussion dienen, sind eine der wichtigsten 

Gnmdlagen für eine erfolgreiche Arbeit. Daher 
wurde beschlossen, einen Verteiler für Multiplika- 
torlnnen aufzubauen, über den die neuesten Infor- 

mationen verschickt werden und die diese dann vor 
Ort weiterverbreiten. Auf diese Weise soll ein 

effektives Verteilersystera entstehen, durch das wir 
in die Lage versetzt werden, auch kurzfristig auf 

bestimmte politische Entwicklungen zu reagieren. 
Der Aufbau eines solchen Verteilers und der Ver- 
sand von Materialien kostet natürhch viel Geld, das 
wir leider noch nicht haben, so daß beschlossen 

wurde, verstärkt Werbung für den Anti-Diskrinü- 

nierungsfond zu machen. Die Tagungsteilnehmerin- 

nen gingen dabei mit guten Beispiel voran und 
sammelten spontan 460 DM. Überweisungen kön- 
nen auf das hierfür eingerichtete Sonderkonto beim 

Verein zur Förderung der Autonomie Behinderter - 

fab e. V. -, Weinbergstr. 1, 3500 Kassel, Stadt- 
sparkasse Kassel BLZ 520 501 51 Kto.nr. 61 978, 
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unter dem Stichwort ”Anti-Diskriminierungsfond" 

getätigt werden. Spendenquittungen können auf 
Wunsch ausgestellt werden. 

Europaweiter Protesttag für die 

Gleichstellung Behinderter 

Desweiteren wurde beschlossen, am 05.05.92 - 

Europatag - einen "Europaweiten Protesttag für die 
Gleichstellung und Anti-Diskriminierung Behinder- 

ter" durchzuführen, durch den unsere Forderungen 

auf die Straße gebracht werden sollen. Für diesen 
Tag sollen in so vielen Städten wie möglich dezen- 
trale Protestaktionen für die Gleichstellung Behin- 
derter durchgeführt werden, um unsere Forderun- 

gen zu verdeutlichen und auf die Diskriminierung 
Behinderter hinzu weisen. Diese Aktionen können 

von Biokaden unzugänglicher Busse und Gebäude, 
Demonstrationen, Mahnwachen, Informationsstän- 

den und -Veranstaltungen, bis zu Besuchen bei 
Politikerinnen reichen. Erste Rückmeldungen auf 

den Aufruf signalisieren bereits, daß dieser sowohl 
im In-, als auch im Ausland auf großes Interesse 

stößt. Positive Rückmeldungen reichen bisher be- 

reits von Wales bis Jugoslavien und von Schweden 
bis Italien. Die Koordination dieses Protesttages 

hat die deutsche Vertretung der European Network 
on Independent Living - ENIL c/o Uwe Frehse, J.- 
F. Kennedy-Str. 56, 3500 Kassel, Tel. 05 61 / 6 59 

48 in Kooperation mit dem Aktionsbündnis Anti- 
Diskriminierungsgesetz Kassel, c/o fab e. V., Ott- 

mar Mlles-Paul, Weinbergstr. 1, 3500 Kassel, Tel. 

05 61 / 1 86 67 o. 77 97 55 übernommen. Mittei- 
lungen über geplante Aktionen oder Anforderungen 

des Aufrufes bitte an eine dieser Adressen richten. 

Übersetzung der amerikanischen 
Gesetzeszusammenfassung liegt vor 

Im Rahmen der Tagung hat die ISL e. V. eine 

Übersetzung einer Gesetzeszusammenfassung des 
"Americans with Disabilities Act of 1990" angefer- 

tigt, die beim fab e. V., Z. Hd. Karl Matthias 
Schäfer, Weinbergstr. 1, 3500 Kassel unter Beilage 

eines Schecks in Höhe von 7 DM pro Exemplar 
oder in Briefmarken angefordert werden kann. 

Karl Matthias Schäfer 



Düsseldorfer Appell zum Gleichstellungsgesetz 

Der "Initiativkreis Gleichstellung Behinderter" hat 
zur REHA 91 den "Düsseldorfer Appell gegen die 
Diskriminierung Behinderter" veröffentlicht, der 

unsere Forderungen konkretisiert und die vielfälti- 
gen Diskriminierungen Behinderter verdeutlicht. Er 
soll als zentrales Organisationsinstrument für eine 

breit angelegte Kampagne für ein Gleichstellungs- 

und Anti-Diskriminierungsgesetz für Behinderte 
dienen. In diesem Appell, der am 23.10. während 
der Veranstaltung zum Anti-Diskriminierungsgesetz 

auf der REHA in Düsseldorf der Öffentlichkeit vor- 
gestellt wird, heißt es u. a.: 

"Die unterzeichnenden Einzelpersonen, Organisa- 
tionen und Verbände fordern eine grundlegende 

Verbesserung der Situation Behinderter in den alten 

und neuen Ländern der Bundesrepublik Deutsch- 
land. Behinderte Menschen müssen mit wirksame- 
ren, einklagbaren Rechten ausgestattet werden, die 

sie vor Diskriminierung schützen. 

Diese Schutzrechte sollten unter dem Dach eines 
umfassenden Gleichstellungs- bzw. Antidiskrimi- 

nierungsgesetzes zusammengefaßt werden, das als 
Rahmengesetz die Gleichstellungsansprüche auf 
allen politischen und gesellschaftlichen Ebenen 

regelt. 

Zentraler Ausgangspunkt einer Antidiskriminie- 
rungsgesetzgebung muß die eindeutige Interpreta- 
tion, gegebenenfalls eine Erweiterung des Diskri- 

minierungsverbotes in Artikel 3, Abs. 3 des Grund- 
gesetzes sein. Niemand darf wegen seiner körperli- 
chen, geistigen oder seelischen Beeinträchtigung 
benachteiligt oder bevorzugt werden." 

Der vollständige Text des "Düsseldorfer Appells" 
kann beim "Initiativkreis Gleichstellung Behinder- 
ter" c/o BSK-Büro Bonn, Friesdorferstr. 255, 5300 

Bonn 2, Tel. 02 28 / 31 78 40 angefordert werden. 

Bundesweiter Protesttag für eine 
bedarfsgerechte Pflegeabsicherung 

Auf der Tagung der ISL e. V. in Verden wurde 

ebenfalls eine Resolution zur gegenwärtigen Dis- 
kussion um die Pflegeversicherung verabschiedet, 

durch die auf die Mängel der gegenwärtigen Ent- 
würfe für eine Pflegeversicherung und die daraus 

entstehenden Gefahren für Behinderte hingewiesen 
wird. So sieht zum Beispiel der gegenwärtige SPD- 
Entwurf nicht nur strikte Begrenzungen des zu 

finanzierenden ambulanten Pflegebedarfs vor, son- 

dern enthält auch erhebliche Angriffe auf die Pfle- 

geabsicherung nach dem BSHG, die bisher kaum 
bekannt sind und erhebliche Einschränkungen für 

das Selbstbestimmungsrecht Behinderter mit sich 
bringen würden. Eine bedarfsgerechte Pflege muß 
ein Rechtsanspruch darstellen und sich nach dem 
tatsächlichen Bedarf der Betroffenen richten, so 

daß diesen ein Leben in Würde außerhalb von Son- 

dereinrichtungen ermöglicht wird und darf nicht 
von der gegenwärtigen Finanzlage irgendeiner 

Versicherungskasse abhängig sein. Da die Diskus- 
sion um eine Pflegeversicherung nicht länger an 
den Bedürfnissen und Interessen der Betroffenen 
vorbei geführt werden und nicht zu einer Ver- 
schlechterung der Pflegeabsicherung beitragen 

darf, wird am 07.11.91 ein bundesweiter Protesttag 

für eine bedarfsgerechte Pflegeabsicherung durch- 
geführt, während dem die einzelnen Gruppen vor 
Ort Protestaktionen durchführen. Die zentrale Ko- 
ordination und Pressearbeit für diesen Protesttag 

übernimmt Michael Eggert, Schöneweider Str. 7, 
1000 Berlin 44, Tel. 030 / 68 56 525 und Martin 
Marquard, Eschwegering 3, 1000 Berlin 42, Tel. 

030 / 786 51 08. Die Resolution zur Pflegeversi- 
cherung kann beim Autonomen Behindertenreferat 

im AStA der GhK, Nora-Platiel-Str. 2, 3500 Kas- 
sel, Tel. 05 61 / 804 28 87 kostenlos angefordert 
werden. 

Impressum; 

Das Info "Behinderte in Action" ist ein Sprachrohr 

des "Initiativkreises Gleichstellung Behinderter" 
und veröffentlicht mit wechselnder Herausgeber- 
schaft verbandsübergreifende Nachrichten zur 
Kampagne für ein Gleichstellungs- und Anti-Dis- 
kriminierungs-Gesetz für Behinderte. 

Herausgeber/innen dieser Ausgabe: 

Aktionsböndnis Anti-Diskriminierungs-Gesetz 

Kassel, c/o Verein zur Förderung der Autonomie 
Behinderter - fab e. V., Weinbergstr. 1, 3500 Kas- 

sel, Tel. 05 61 / 77 97 55 o. 1 86 67. 
An der Erstellung dieser Ausgabe haben mitge- 

wirkt: Karl-Matthias Schäfer, Angela Hüne, Dr. 
Andreas Jürgens, Olga Hasek und Ottmar Miles- 
Paul. 

V.i.S.d.P. 
Ottmar Miles-Paul, Wilh. Allee 177, 3500 Kassel, 

Tel. 05 61 / 34 1 74 

Namentlich gekennzeichnete Beiträge stellen nicht 
unbedingt die Meinung der Redaktion dar. 
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ben, entsprechen nicht der Idee einer 
offenen pluralistischen Gesellschaft. In 
der Demokratie muß die Freiheit der 
akademischen, phiiosophischen Dis- 
kussion gewährieistet sein. Es werden 
bedenkliche Zeichen der Vernunft- 
feindiichkeit gesetzt, wenn die Teil- 
nahme an einer rationalen Diskussion 
abgelehnt und die Verhinderung der- 
selben betrieben wir. ... Letzte Maß- 
stäbe für die Beurteilung philosophi- 
scher Erwägungen ergeben sich nicht 
aus vorgefaßten weltanschaulichen 
Grundhaltungen, ... (es) können die 
Maßstäbe ... nur im Rahmen freier phi- 
losophischer Diskussion gefunden wer- 
den ...“ 

Entsprechend kritisiert auch der Philo- 
soph Peter Strasser (Graz) die Wittgen- 
stein-Gesellschaft, sie hätte „alles 
daran setzen müssen, Zivilcourage ge- 
gen die Intoleranz zu mobilisieren, und 
sei es unter Zurhilfenahme der Polizei. 
„Dem setzt der Philosophieprofessor 
Rudolf Burger (Wien) entgegen: „Daß 
ein Kongreß auf Druck der Straße abge- 
sagt werden muß ist schlimm; aber daß 
die Philosophie ihre Reflexion abbricht 
über die Motive der Proteste, ist nicht 
weniger schlimm. Erschrecken muß 
auch die Haltung einer Philosophie, die 
ihre mangelnde Sensibilität durch Weh- 
leidigkeit ersetzt und gegen ein paar 
arme Krüppel gleich nach dem Polizei- 
einsalz schreit, nur weil die ihr Glasper- 
lenspiel stören. ... In Wahrheit geht es 
ihr nur um zünftische Interessen, um 
ein Reservat ihres angeblich reinen 
Denkens.“ 

Ich denke ich habe genug geschrieben, 
um den Streit der Argumente in Öster- 
reich klarzulegen. Argumentativ haben 
wir einiges gewonnen und ich schätze 
die Situation diesbezüglich vorsichtig 
pessimistisch ein (Vorher radikal pessi- 
mistisch). Von der Diskussion bleibt 
aber die existierende eugenische Pra- 
xis unberührt und das läßt manchen 
„Sieg“ als Phyrrussieg erscheinen, 
also: mein Pessimismus ist wieder im 
richtigen Lot. 

ftiQ 

österreichische Wittgenstein Gesellschaft 

_^2^Wl^chberg am Wechsel, Markt ^ 

Absage des 15. Internationalen Wittgenstein' 

Symposiums 

Angewandte Ethik und ihre Grundlagen 

^Is Vorsitzender der Österreichischen Ludwig Wittgenstein Gesellschaft und Mitglied 
des Organisationskommitees bedaure ich zutiefst. Ihnen mitteilen zu müssen, daß das 
für August d.J. geplante 15, Internationale Wittgenstein Symposium zufolge eines mit 
Stimmenmehrheit gefaßten Beschlusses des wissenschaftlichen Komitees der Gesell-^ 
Schaft abgesagt worden ist. 

Das auslösende Moment für diesen Beschluß waren scharfe Proteste von Behinder-t 
tenorganisationen, des „Dokumentationsarchivs des Österreichischen Widerstan- 
des“. kirchlicher Stellen und von Journalisten gegen das Auftreten von Befürwortern 
der Tötung von behinderten Kleinkindern, insbesondere gegen das Auftreten der Pro- 
fessoren Peter Singer (Ciayton) und Georg Meggle (Saarbrücken). 
Die Behinderten argumentierten, daß die menschenverachtenden Thesen dieser Ver- 
treter einer schlechten wissenschaftlichen Ethik hinlänglich bekannt seien und daher 
ihr Auftreten bei einem der renomiertesten Kongresse der analytischen Philosophie le- 
diglich der weiteren propagandistischen Verbreitung von Thesen diene, die autoritär 
zwischen wertvollem und unwerten Leben unterscheiden, während der Standpunkt 
und die Forderungen Behinderter auf Gleichstellung (Nichtdiskriminierung) von der! 
menschlichen Gesellschaft, insbesondere aber auch von der wissenschaftlichen PhK 
losophie, nahezu nicht zur Kenntnis genommen worden sind. 

Verhandlungen mit den Behindertenorganisationen hatten vor der Beschlußfassung^ 
durch das wissenschaftliche Komitee ergeben, daß von den angekündigten Protestak- 
tionen im Falle der Zurücknahme der Einladungen an die „Symbolfiguren“ Singer und 
Meggle abgesehen werde. 

Eine Mehrheit des wissenschaftlichen Komitees der Wittgenstein-Gesellschaft war je- 
doch nicht bereit, die geforderte „Ausladung“ der Genannten vorzunehrnen und plä- 
dierte für die Absage des gesamten Symposiums, da seine repressionsfreie Durchfüh^ 
rung nicht gewährleistet sei. 

Für den 24. und 25. August 1991 ist eine Vortrags- und Diskussionsveranstaltung 
zwischen Philosophen und Behinderten über ethische Fragen im Zusammenhang 
mit behindertem Leben in Aussicht genommen. Im Falle Ihres Interesses an einer Teil-^ 
nähme an dieser Veranstaltung informieren Sie uns bitte so bald wie möglich. 

Mit dem Ausdrucke meines tiefen Bedauerns zeichne ich hochachtungsvoll 

Dr. Adolf Hübner 
Vorsitzender der ÖLWG 

Kirchberg, am 26. April 1991 

Mit diesem Brief wurden die Teilnehmerinnen des Symposiums ausgeladen und 
die gesamte Veranstaltung aufgrund des Drucks des Organisationskomitees ab- 
gesagt. 

Volker Schönwiese, Innsbruck 
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Der Fötus und die Französische 

Revoiution 

Gedanken zum 7. internationalen Kongreß „Der Fötus als Patient“ 

Bis zum Besuch des Kongresses der 
gleichnamigen internationalen Vereini- 
gung spezialisierter Geburtshelfer war 
mir die Verbindung von Föten und der 
französischen Revolution unbekannt. 
Im Reader zum Kongreß, herausgege- 
ben vom Triumvirat (It. Duden Dreimän- 
nerherrschaft im alten Rom) der deut- 
schen Perinatalmedizin: Prof. M. Hans- 
mann - Bonn, Prof. W. Holzgreve - 
Münster und Prof. E. Saling - Berlin, 
konnte ich dann lesen, was mir bislang 
verborgen war. 
Gleich auf der ersten Seite finde ich die 
Proklamation „Die Rechte des Föten“, 
verkündet anläßlich des 200. Jahresta- 
ges der französischen Revolution 
1789-1989. 

Im Rahmen des 5. Internationalen Sym- 
posiums „Der Fötus als Patient“ be- 
schlossen die prä-post und perinatal- 
Mediziner aus aller Welt 
— das Recht des Fötus auf Schutz 
— auf Zugang zu den modernsten 
Techniken der antenatalen Bewertung 

— auf Zugang zur chirurgischen und 
Pharmaco-Therapie 
— Zugang zu den neuesten Methoden 
der Datenverarbeitung 
— eine intelligente Mutter-Kind-Bezie- 
hung durch die Entwicklung von Selbst- 
Überwachungsmitteln und die Verhin- 
derung mütterlicher Komplikationen. 

Der Erklärung der Menschenrechte ist 
ja bekanntlich die Erhebung des III. 
Standes - der Bauern/Bäuerinnen, der 
Scausculotterie (städtische Volksmas- 
sen) und der Bourgeoisie - vorange- 
gangen. Zugegeben, es waren damals 
auch einige Ärzte dabei. Die Bastille 
wurde erstürmt, die Marseillaise, das 
Lied für Freiheit und Unabhängigheit, 
gesungen. 

Die einen forderten „La carriäre ou- 
verte au talents“ (freie Bahn für die 
Begabten), die anderen Brot und „a la 
lanterne“ (an die Laterne mit den Ari- 
stokraten). Wenige erklärten die Men- 
schenrechte zu „Rechten der Besitzen- 

den", viele blieben mit ihrem Ruf 
„Recht auf Existenz vor Eigentums- 
recht“ auf der Strecke. 

Welche ,,revolutionären“ Veränderun- 
gen haben nun 1989 zur Deklaration 
der Rechte des Fötus geführt? 
Während der Pressekonferenz, die auf- 
grund der öffentlichen Kritik des Ak- 
tionsbündnisses gegen diesen Kon- 
greß gut besucht war, wird meine Frage 
von Prof. Hansmann (Leiter der Abt, 
Pränatale Diagnostik und Therapie an 
der Uni Frauenklinik in Bonn und Orga- 
nisator des Symposiums) beantwortet. 
„Man darf ja nie übersehen und verges- 
sen, daß letzten Endes die Entwick- 
lungsphase in utero und die Neugebo- 
renenzeit die bedrohlichsten Zeiten 
sind, die man überhaupt als Mensch er- 
lebt. Hier ist man am stärksten bedroht 
eben nicht zu überleben.“ 
Was einst die Geborgenheit im Mutter- 
leib war, ist heute zum Zustand größter 
Gefahr avanciert und erfordert den 
Schutz durch Dritte. Die Frau wird zur 
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Gefahr erklärt, der Fötus zur Person. 

„Wir sind jetzt an dem Punkt, daß wir 
natürlich sagen müssen,..., eine Per- 
sonifizierung hat stattgefunden. Dank 
der Entwicklung der Realtime-Verfah- 
ren (best. Blldgebungstechnik) steht es 
praktisch jedem frei, mal eben einen 
Blick in den Uterus zu werfen. Dabei 
wird offenkundig, daß die Sache Fet ei- 
nem Küken vergleichbar, bereits phä- 
notypisch wie im Verhalten dem Unter- 
suchet als Menschlein begegnet... 
Wer heute Geburtsmedizin betreibt ge- 
hört zur Generation, der es vergönnt ist, 
nahezu die gesamte Entwicklungszeit 
des Feten in utero life zu erleben... In- 
zwischen ist die B-Bild-Auflösung 
(ebenfalls Ultraschall) so gut geworden, 
daß wir eben dieses Menschsein im 
dunklen Raum transparent liegen 
haben." 

Die Sichtbarmachung der Leibesfrucht 
hat den Fötus zur Person gemacht. 
Wen wundert’s, daß die Pioniere dieser 
Entwicklung dann auch in Anspruch 
nehmen, seine Rechte zu verkünden. 
Die Frau wäre doch in der Lage über 
spürbare - und eben nicht für jeder- 
mann sichtbare - Kindsbewegungen zu 
sprechen, über Heißhunger auf Scho- 
kolade und das Ausbleiben der Regel. 
Daß sich mit diesem neuen medizini- 
schen Blick Konflikte ergeben, welche 
Interessen welcher beteiligten Perso- 
nen (das sind heute Arzt, Fötus, Frau, 
Familie) verteidigt oder berücksichtigt 
werden sollen, ist auch Prof. Hans- 
mann nicht entgangen. 

dä^eruf nd (ihre . 
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„Natürlich ergeben sich hier in der Ge- 
samtheit der Zweiheit der Person - 
nämlich von Mutter und Kind - schwere 

Konflikte. Uns allen ist das mehr als be- 
wußt. Wir haben diese Konflikte aber 
letzten Endes weder verursacht noch 
gewünscht. Wir sind ihnen heute aus- 
gesetzt.“ 

Ob die zur Person erklärte „Sache Fet“ 
auch Patient ist, darüber gab es wäh- 
rend der Pressekonferenz eine kleine 
Meinungsverschiedenheit zwischen 
Prof. Hansmann und Prof. Saling vom 
Institut für perinatale Medizin der FU 
Berlin. 
Prof. Hansmann: „Ich hab in Paris, als 
die Rechte des Feten proklamiert wur- 
den einen längeren Vortrag gehalten 
und gesagt, der Fet ist eine Person. 
95% unserer Klienten sind sozusagen 
gar keine Patienten, sondern Personen. 
Die sind nämlich gesund und die 
Freude in der Begegnung mit dem Ge- 
sunden, die soli man ja nicht unter- 
schätzen...“ 
Prof. Saling verbessert: „Ich möchte 
nur noch gerne zum Begriff Patient was 
sagen, weil Prof. Hansmann das etwas 
mißverständlich ausgedrückt hat,... 
Patient hieß früher, ein vom Arzt behan- 
delter Kranker. Das ist falsch... Heute 
ist ein Patient bei weitem nicht mehr nur 
der vom Arzt betreute Kranke, sondern 
es ist eine vom Arzt betreute Person. 
Die kann auch gesund asein.“ 

Ob nun die Begegnung mit „dem Ge- 
sunden“ oder „der Patientenstatus für 
aile“, in der Konsequenz wird hier die 
umfassendste medizinische Kontrolle 
gefordert und begründet, denn es gibt 
keinen anderen Weg, 

Wessen Rechte sind 

es, die nun steiivertre- 

tend dem neuen 

Patienten zugestanden 

werden? 

Bei genauerer Betrachtung sind es die 
Rechte der modernen Geburtshelfer 
zur medizinischen Kontrolle der Leibes- 

frucht und - untrennbar damit verbun- 
den - auch der Frau. 
Dem Fötus wird das Recht auf seine 
Beurteilung zugestanden, die wie- 
derum wird nur dem Mediziner zuge- 
standen. 
Der Fötus soll das Recht haben, nicht 
geboren zu werden. Dieses Recht ba- 
siert ausschließlich auf den prognosti- 
zierten Lebenschancen und Lebens- 
qualitäten medizinischer Experten, ih- 
rer prognostizierten Therapieerfolge 
und zu erwartenden Lebensqualität. 
Diese Einschätzung kann nur erfolgen 
anhand ausgewerteter Meßdaten, erho- 
ben durch den Vergleich unzähliger 
Leibesfrüchte. Deshalb müssen sich 
alle Frauen unterschiedslos der diag- 
nostischen Durchsuchung unter- 
ziehen. 
Die von Prof. Hansmann ausgewiesene 
Bilanz der Nachuntersuchungen von 
Verdachtsprognosen aus den Ultra- 
schall- und AFP-Screenings der nieder- 
gelassenen Gynäkologen, ergab für 
das Bonner Perinatalzentrum; ca30 % 
der vermuteten „Unvollkommenheiten“ 
konnten nicht bestätigt werden. 2 von 3 
Frauen, die wegen eines abweichen- 
den AFP-Spiegels ins Zentrum kamen, 
konnten „zumAustragen der Schwan- 
gerschaft motiviert werden", da keine 
„Fehlbildung“ vorlag. 

„Stellen Sie sich aber mal die Konse- 
quenz vor, wenn sie sozusagen aut der 
Stufe der ersten Untersuchung unter 
dem Verdacht stehen, daß eine Fehlbil- 
dung existent ist. In dieser Angstpsy- 
chose man die Beendigung ihrer 
Schwangerschaft verlangt und dies 
dann auch sang und klanglos ge- 
schieht, weil der Arzt ja auch Angst hat. 
Die haben ja beide Angst...“ 

Die Konsequenz aus Fehldiagnosen 
und Prognosen der Screening-Pro- 
gramme ist nicht deren Infragestellung, 
sondern der Ausbau geburtshilflicher 
Zentren. Screening in der Schwanger- 
schaftsvorsorge ist lediglich der Zulie- 
ferbetrieb für die Spezialisten. Zur Er- 
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kennung „jeglichen Defekts und jegli- 
cher Mißbildung“ - das ist das erklärte 
Ziel der Spezialisten - muß der Arzt „5 - 
10 Leben haben, um hier erfahren zu 
werden." Die hat der niedergelassene - 
und schlecht ausgebildete - Gynäko- 
loge nicht. 

„Mit mehr Wissen können wir mehr ret- 
ten“ ist die Parole von Kongreß und öf- 
fentlicher Präsentation auf dem Hinter- 
grund der Kritik an der eugenischen 
Zielsetzung moderner Geburtshilfe. Die 
heutige Generation der Prä- und Peri- 
natal-Mediziner versucht sich als Le- 
bensretter derjenigen darzustellen, die 
in den 70er und 80er Jahren (und auch 
heute noch) durch die Maschen der 
Überwachungs-Programme gefallen 
und aussortiert worden wären. Das Le- 
ben des Föten - wie zu Beginn schon 
erwähnt - ist tatsächlich in Gefahr. Die 
geht allerdings nicht von der Frau aus. 
sondern vom Arzt. Seine Überlebens- 
chance korreliert mit dem Kenntnis- 
und Erfahrungsstand der Mediziner. Je. 
lückenloser die Erfassung, je tiefer das 
Eindringen in den Fötus ist, je mehr 
,,Unvollkommenheit“ wird erkannt und 
je häufiger wird die Frage aufgeworfen; 
„Sind die zu erwartenden gesundheitli- 
chen Schäden des Neugeborenen ihm 
selbst und den Eltern zuzumuten?“ 
(M.Hansmann: Ultraschallkontrollierte 
Therapie des Feten, Rundtischge- 
spräch). 

Die neuen Therapieangebote und Ver- 
suche erweitern noch die Kategorisie- 
rung in Föten, deren Leben als völlig le- 
bensunwert erlaubt wird, solchen, de- 
nen das Leben erst nach erfolgter The- 
rapie erlaubt wird, solchen, denen ein 
Recht auf Optimierung eingeräumt 

wird, solchen, an denen noch nicht er- 
probte Therapie versucht werden kann 
usw. 
Manchmal, so erfahre ich bei den Aus- 
führungen zur Reduktion von Mehr- 
lingsschwangerschaften, hat der Fet 
auch einfach „eine Situationschance“ 
zu überleben. Prof. Hansmann: „Zu- 
nächstmal heißt es der nicht-selektive 
Fötozid, es wird nicht ausgewählt, trotz- 
dem gibt es auch bei der Nichtauswahl 
eine indirekte Auswahl... Ein schwer 
erreichbarer Fet hat sozusagen natür- 
lich einfach die Situationschance nicht 
ausgewählt zu werden..." Als sog. se- 
kundäres Auswahlkriterium, obwohl ja 
angeblich nicht ausgewählt werden 
soll, zählt der Entwicklungsgrad des 
Föten. 

Weder im Kongreß noch in den öffentli- 
chen Stellungnahmen - ca. 80 % der 
Vorträge kreisten um die Erkennung fe- 
taler Störungen, 5 % waren der allge- 
meinen Forschung zur Fötal-Entwick- 
lung gewidmet und 10 % beschäftigten 
sich mit sog. Therapieangeboten - 
wurde die Gefährdung der Schwange- 
ren durch diagnostische und therapeu- 
tische Eingriffe problematisiert. Die Ar- 
beit kritischer Frauen, die mittlerweile 
vorliegenden Untersuchungen zur Ge- 
fährdung durch Ultraschall, die stei- 
gende Frühgeburtsrate und Schädi- 
gungen durch Amniocentese und Cho- 
rionzottenbiopsie (vorgeburtliche Un- 
tersuchungsverfahren) - Verfahren, die 
massenhaft Schwangeren zu gemutet 
werden - bleiben unerwähnt. 

Das Innere der Frau als 

öffentlicher Raum 
Ist das Innere der Frau einmal zum öf- 
fentlichen Raum erklärt, dann machen 

sich auch andere staatliche Institutio- 
nen in ihm breit. Prof. Hansmann: „In- 
zwischen haben sich die Zeiten aber 
doch erheblich gewandelt und 1990 
mußte ich konstatieren, daß wir in 
Deutschland jetzt als Anwender zuneh- 
mend unter starkem Druck von Seiten 
der Patienten stehen und auch von Sei- 
ten deren Rechtsanwälte, denn sie be- 
stehen darauf, daß wir nach Möglich- 
keit alle Entwicklungsstörungen präna- 
tal erkennen. Wir selbst sind rechtskräf- 
tig verurteilt worden für eine nicht 
erkannte fetale Fehlbildung, die bis 
dato in der ganzen Welt nicht erkannt 
worden war... In diesem Fall hat die 
Mutter auf Schadensersatz geklagt, 
weil sie per Kaiserschnitt entbunden 
worden ist von einem Kind, das sterben 
mußte. Wir hätten das vorher wissen 
müssen...“ 

Dem Druck der Gesetzgeber, die verur- 
teilten, weil Mediziner nicht erkannt ha- 
ben, was sie gar nicht erkennen konn- 
ten, wird in folgender Hinsicht nachge- 
geben: 
Auf die Frage, weiche Konsequenz aus 
der Verurteilung zu ziehen ist, antwortet 
Prof. Hansmann: „Meine Forderung 
war die Absicherung jeglichen Defek- 
tes, jeglicher Mißbildung“. Der schein- 
bare Konflikt zwischen Medizin und Ge- 
setzgebung erweist sich so als hilfreich 
für den Ausbau von Perinatalzentren 
und Massenerfassung. An anderer 
Stelle ist der Gesetzgeber weniger gern 
gesehen. 

Prof. Hansmann unterstreicht sein 
Recht auf Therapieversuche: „Es kann 
nicht alles per Gesetz vorgeregelt sein. 
Man kann sich nicht auf den Stand- 
punkt steilen, es darf nur das gemacht 
werden, was Schulmedizin ist. Dann 
bleibt die stehen.“ Und Prof. Saling 
bringt es auf den Punkt: „Wir sind doch 
ein Rechtsstaat. Wir haben Gesetze 
und wir Ärzte haben die Aufgabe den 
medizinischen Fortschritt voranzubrin- 
gen. Und das tun wir.“ 

Der Arzt begreift sich nicht nur als Ga- 
rant der Interessen des Föten und des 
Fortschritts - was in den Augen der Pe- 
rinatologen und Pränataldiagnostiker 
so ungefähr das Gleiche ist - sondern 
auch als Interessenvertreter der 
Frauen. Er bietet ihr die Möglichkeit zur 
„informierten Wahl“ über Geburt, Ab- 
treibung, Therapieversuche und zu- 
nehmend auch Tötung Neugeborener 
durch Nicht-Behandlung. 
Die insbesondere in den letzten 30 Jah- 
ren von der Geburtsmedizin zum ,,in- 
trauterinen Raum“ reduzierte Frau wird 
nun wieder als „aufgeklärtes Indivi- 
duum“ in einen Entscheidungsprozeß 
einbezogen, den sie nicht gewollt, nicht 
bestimmt und nicht gefordert hat. Mit 
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Personenangaben... 

* Prof. Dr. Manfred Hansmann... 
Leiter der Abteilung für pränatale Dia- 
gnostik und Therapie der Universitäts- 
frauenklinik Bonn, Zentrum für Frauen- 
heilkunde und Geburtshilfe; Sigmund- 
Freud-Str. 25; 5300 Bonn. Präsident 
des deutschen Organisationskomitees 
für den Bonner Kongreß und im Beirat 
der „International Society the Fetus as 
a Patient“. 

Hansmann „ist einer der Wegbereiter 
der pränatalen Diagnostik und Thera- 
pie“ (so die SCHERING-Zeitschrift 
GYN-Dialog, 1990) und laut FAZ vom 
19.12.90 der Arzt mit der großen Erfah- 
rung in der BRD auf dem Gebiet der 
pränatalen Diagnostik und Therapie. 
Seit Anfang der achtziger Jahre ist sein 
Spezialgebiet die Ultraschall-Anwen- 
dung in der Schwangerschaftsüberwa- 
chung. Er entwickelte das sog. 
3-Stufen-Konzept des Ultraschall- 
Screenings, nach dem Ultraschall flä- 
chendeckend in der BRD für pränatale 
Diagnostik eingesetzt wird. Neuerdings 
macht er auch operative Eingriffe an 
Föten. (...) 

* Prof. Dr. Wolfgang Holzgreve... 
Klinik und Poliklinik für Geburtshilfe 
und Frauenheilkunde; Albert-Schwei- 
zer-Str. 33; 4400 Münster. Holzgreve ist 
Vizepräsident des deutschen Organi- 
sationskomitees für den Bonner Kon- 
greß. Er stand vor einigen Jahren schon 
in der öffentlichen Kritik, nachdem er 
als Mitarbeit von Prof. Beller in Münster 
an Organtransplatationen von anece- 
phalen Neugeborenen {= ohne Hirnan- 
lage) mitgewirkt hat. (...) 

* Prof.Dr. Erich Saling... 
Institut für Perinatale Medizin an der 
freien Uni Berlin und Abteilung für Ge- 
burtsmedizin der Frauenklinik Berlin- 
Neukölln; Mariendorfer Weg 28; 1000 
Berlin 44. Saling ist u.a. Gründer und 
Mitherausgeber der Zeitschrift „Jour- 
nal of Perinatal Medicine“ und Mitglied 
im Beirat der „Zeitschrift für Geburts- 
hilfe und Perinatologie“ Ersitztauch im 
deutschen Organisationskomitee für 
den Bonner Kongreß. 

Saling gilt als der „Vater der Perinatal- 
medizin“, er wurde 1988 für seine ,,un- 
schätzbaren Verdienste um Geburts- 
und Perinalalmedizin“ mit der Ernst- 
Reuter-Plakette der Stadt Berlin ausge- 
zeichnet. (.,.) 

Auszugsweise entnommen aus: 
E.coli-bri, Materialien gegen Bevöl- 
kerungspolitik und Gentechnologie, 
Nr. 7, Juni 1991, S. 18. 

Ultraschall, biochemischen Tests und 
genetischen Untersuchungsverfahren 
sind Fakten und eine Realität geschaf- 
fen worden, die nicht von der Frau, son- 
dern nur von den Anwendern - den Ärz- 
ten, Humangenetikern, Biochemikern 
und Laborpersonal - beurteilt werden 
kann. Auf dieser Grundlage kann es 
keine eigene Entscheidung geben, 
sondern nur noch die Angleichung des 
eigenen Denkens und Fühlens an die 
medizinische Sichtweise. 

Die „Statislenrolle" der Frauen in die- 
sem medizinischen Unternehmen 
wurde mir auf dem Kongreß nochmals 
eindrücklich vor Augen geführt. Als De- 
monstrationsobjekte wurden vormit- 
tags schwangere und nachmittags 
nicht-schwangere Frauen beschallt. In- 
teressierte Käufer von Ultraschallgerä- 
ten konnten „mal eben einen Blick in 
den Uterus werfen", um die Qualität des 
Gerätes zu prüfen. 

Bedroht“ und 

„überrascht“ durch die 

Opposition 

Daß sich an diesem Vorgehen Opposi- 
tion entwickelt, hat überrascht Prof. 
Hansmann: „Ich muß sagen, ich bin in 
meinem Leben noch von nichts so 
überrascht worden, wie von der Oppo- 
sition gegen dieses Diktum „Der Fet als 
Patient“. Ich hab immer gedacht, damit 
kann man angeben. Das ist d a s Beste, 
was einem überhaupt noch einfallen 
kann. Daß die Mutter darin nicht vor- 
kommt. ich hab das auch nicht erfun- 
den. Aber ich fand’s von Anfang an 
phantastisch... Wir sind im internatio- 
nalen Umfeld als erste mit diesem 
Thema in die Angriffszone geraten, daß 
das ausgerechnet in Deutschland sein 
mußte... Es ist ein Novum..." 

Auch Prof. Saling ereifert sich über die 
Opposition von Frauen und Behinder- 
ten und konstatiert mehrmals: „Das ist 
billig, das ist billig...“ 

Mit Sicherheitsvorkehrungen, die ei- 
nem Staatsbesuch würdig waren, und 
zusätzlicher Beauftragung einer priva- 
ten Sicherheitsfirma beantwortete die 
internationale Ärzteschaft die Prote- 
staktionen. Die Pressekonferenz der 
Kritikerinnen durfte nicht mehr - wie 
geplant - in der Beethovenhalle, also 
am Ort des Geschehens durchgeführt 
werden. 
In einer Kneipe außerhalb der Sicher- 
heitszone stellten Frauen und Behin- 
derte ihre Kritik zur Diskussion. Zuvor 
hatten sie mit vielen Transparenten und 
einigen Farbeiern vor der Beethoven- 
halle ihrem Protest Ausdruck verliehen. 
Beschlossen wurde der Aktionstag mit 
einem Informationsstand und vielen an- 
regenden Diskussionen auf dpm Bon- 
ner Münsterplatz. 

Gemeinsamer Tenor des Tages war: Es 
ist humaner und lebbarer auf jegliche 
pränatale Einschätzung und Korrektur- 
möglichkeit zu verzichten und die indi- 
viduelle Existenz eines jeden Men- 
schen uneingeschränkt zu akzeptieren. 
Von dieser eindeutigen Position aus 
wurden Fragen des „Rechts auf Wis- 
sen“ und „individueller Entscheidung“ 
problematisiert. Während der Presse- 
konferenz und auf dem Münsterplatz 
wurden Fragen und Probleme der Ver- 
antwortung von Frauen, der persönli- 
chen und gesellschaftlichen Verantwor- 
tung der Geburtsmediziner wie auch 
der Schwierigkeit von Frauen sich der 
von Experten provozierten Entschei- 
dungssituation zu stellen, debattiert. 

Persönliche Verantwortung und die ge- 
sellschaftlichen Implikationen des ge- 
burtshilflichen Vorgehens scheinen 
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Prof, Hansmann unbekannt zu sein. 
Seine simple Bemerkung zu dieser um- 
fassenden Beeinflussung des Verhält- 
nisses von Frauen zur Schwanger- 
schaft: „Wir müssens einfach positiv 
sehen. Und wenn wir’s positiv sehn, 
finde ich, ist die Welt wieder in Ordnung 
und dann fühl ich mich auch nicht mehr 
bedroht.“ 

Ich finde, wir sollten’s 

negativ sehen. 

Ich finde, wir sollten’s negativ sehen. 
Wir sollten es uns nicht nehmen lassen 

...lebte die 36jährige Anwaltstochter 
Renate H., von deren geistiger Behin- 
derung niemand etwas erfahren sollte, 
in der elterlichen Wohnung. Allerdings 
lebte sie dort unter Umständen, die als 
menschenunwürdig zu bezeichnen 
sind. So war Mitte Juni diesen Jahres in 
der Münchner Presse zu lesen: „Kri- 
pobeamte finden Renate H. auf dem 
Boden liegend, die Füße ängstlich 
angezogen - völlig verahriost. Sie ist 
mit einem Hundehaisband an die 
Hoizbank gebunden. Der Strick ist 
aus vier Lederriemen geflochten und 
läßt der Frau nur knapp zwei Meter 
Freiheit“ (AZ, 15,/16.06.91). Diese Si- 
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über die Konsequenzen, die Ge- 
schichte und Zukunft des geburtshilfli- 
chen Projekts nachzudenken und zu 
urteilen, egal, ob wir das medizinische 
Angebot in Anspruch genommen ha- 
ben, darüber nachdenken, es in An- 
spruch zu nehmen, es gänzlich ableh- 
nen oder noch nie in einer solchen Ent- 
scheidungssituation waren, ob wir uns 
der Übermächtigkeit medizinischer 
Vorstellungen von „Normalität“ und 
„Abweichung“ erwehren können oder 
nicht. 

Erika Feyerabend, Essen 

tuation war dem Sozialamt seit Jahren 
bekannt - dennoch wurde außer der 
Gewährung von Pflegegeld nichts un- 
ternommen. 

Die Eltern von Renate H. begründeten 
diese Situation damit, das sie 1972 aus 
dem dritten Stock gestürzt sei - des- 
halb mußten die Fenster vergittert 
werden. 

Erst dadurch, daß die geistig behin- 
derte Frau in dieser häuslichen Situa- 
tion von Handwerkern gefunden wurde, 
änderte sich daran etwas: Sie wurde 
zwar nun im Bezirkskrankenhaus unter- 

gebracht, doch schlechter als zuvor 
kann es ihr dort kaum ergehen. Wie aus 
der Presse zu erfahren war, machte Re- 
nate H. dort - wo sie vorerst bleibt - be- 
reits in den ersten beiden Wochen Fort- 
schritte. Allerdings muß sie, wegen ih- 
rem „enormen Bewegungsdrang" (AZ, 
25.06.91), nachts ans Bett gebunden 
werden. 

Inzwischen wurde das Sorgerecht von 
Renate H. einem Anwalt übertragen 
und gegen ihren Vater ermittelt die 
Staatsanwaltschaft wegen „Mißhand- 
lung Schutzbefohlener“. 

Werner Müller, München 

Kommentar 

Unvorstellbar 

Diese unvorstellbare Situation geschah 
nicht in irgendeinem Randgebiet mit ei- 
nem entsprechenden sozialen Milieu - 
was keinesfalls entschuldbar wäre -, 
sondern an einem Ort, an dem so etwas 
gewiß nicht vermutet würde: In der Ma- 
ximilianstraße - Münchens feinster Ge- 
schäftsmeile. 

Unvorstellbar, daß sich diese Um- 
stände nicht etwa durch den Allgemei- 
nen Sozialdienst - der seit 1983 von 
dieser Situation wußte - änderten, son- 
dern erst durch Handwerker, die zufäl- 
lig in diese Wohnung kamen. 

Unvorstellbar ist auch die Reaktion der 
Eltern: Sie sind sich nicht nur keiner 
Schuld bewußt, sondern sie wollten 
ihre behinderte Tochter zurückhoten. Ir- 
gendwie ist dies aus ihrer Sicht ver- 
ständlich - wollten sie doch Renate vor 
einer Heimeinweisung bewahren. Für 
den Münchner Oberbürgermeister ist 
dies übrigens „’...eine falsch verstan- 
dene Form von Liebe und Zuwen- 
dung’" (AZ, 18.06.91). 

Unvorstellbar ist letztlich auch dies: In 
diesem Gemeinwesen wurde zwar die 
Lebenssituation von Renate H. behörd- 
lich registriert, doch das Sozialamt be- 
gnügte sich damit, „Hilfe zur Pflege“ - 
monatlich DM 836,- zu gewähren. Die 
Finanzierung einer ambulanten Betreu- 
ung wäre zwar für die Stadt teurer ge- 
wesen, doch dafür hätte diese Frau 
eine menschenwürdige Betreuung er- 
halten. Da stellt sich - wieder einmal - 
die Frage: Wieviel darf Behinderten- 
pflege kosten ? 

Werner Müller, München 

In Münchens feinster 

Geschäftsmeile... 
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The same procedure as every year’ 

REHA ‘91 - Nachschlag 

REHA hin oder her, alle zwei Jahre 
die Immer gleiche Veranstaltung in 
Düsseldorf. Massenansturm, Ver- 
kaufstaktiken und ein paar Sprenkel 
Politik. Die „Experten“ tagen neben- 
her. ’die randschau’ hat sich bei dem 
Spektakel umgesehen. 

Gab es etwas Besonderes, auf der 
REHA ’91, das einen Bericht lohnen 
würde? Die Antwort ist so einfach wie 
schwierig: Sie lautet Ja und Nein! 
Besonders bemerkenswert waren nicht 
die Besucherinnenströme, die - wie im- 
mer - dieser zweijährlich stattfinden- 
den Mammutveranstaltung die Treue 
hielten. Etwa 35.000 Menschen tum- 
melten sich innerhalb von fünf Tagen in 
den Messehallen. Die Presseabteilung 
der Düsseldorfer Messegesellschaft 
wertete dies zwar mit der Schlagzeile 
„Rekordbeteiligung“ auf, doch dererlei 
Superlativen wurden allzu häufig ver- 
wendet. 
Auch die Angebote der Ausstellerinnen 
oder die leeren Geldbeutel der Besu- 
cherinnen (nach dem Besuch der Ver- 
anstaltung), sowie platte Füße der Her- 
umirrenden oder schwielige Hände der 
Selbstfahrerinnen sind eher nur am 
Rande bedeutsam. 

Busse für Fachleute 

Spannender war da schon eher ein Er- 
eigniss im Vorfeld, über das die Veran- 
stalterinnen nichts verlauten ließen: 
Der Klein-Skandal, den sich die Bun- 
desarbeitsgemeinschaft für Rehabili- 
tiation (BAR) in den Neuen Bundeslä- 
nern leistete war denn auch den hofier- 
ten Medien keine Zeile wert. Während 
es In den Alt-Bundesländern anschei- 
nend Usus ist, daß Krüppet/Behinderte 
die REHA längst zu ihrer eigenen Ver- 
anstaltung (um)deklariert haben, krieg- 
ten die „Ossis“ den eigentlichen Sinn 
der Veranstaltung hautnah zu spüren. 
Eingedenk der zum Teil miserabelen 
Verkehrsanbindungen an Düsseldorf 
ließ die Bundesarbeitsgemeinschaft für 
Rehabilitation sich etwas ganz Beson- 
deres einfallen: Die Pauschal-Busreise 
'REHA ‘91’. Im Preis inbegriffen: Reise, 
Unterbringung und Eintrittsgelder. 

Doch Rollstuhlfahrerinnen, die diesen 
„Service" ebenfalls in Anspruch neh- 
men wollten wurden eines besseren be- 
lehrt: Gedacht sei als 'Zielgruppe’ eher 
an die Orthopädie-Fachmenschen und 

nicht an den Krüppel von nebenan. 
Dies erklärte denn auch die Fahrt in be- 
hindertenfeindlichen Bussen (während 
MAN seine Niederflurbusse mit Hub- 
plattform auf der Rehabilitationsfach- 
messe zur Schau stellte). 
Hieran zeigte sich denn auch das 
wahre Gesicht der REHA, von so vielen 
kritischen Ver- und Gebraucherinnen 
aus dem Westteil der BRD so gründlich 
und offensichtlich mißverstanden: 
Denn eine FACHmesse, ist für (nichtbe- 
hinderte!) FACHIeute da und eben nicht 
für die (End-)Nutzerlnnen. Diese soll- 
ten sich die ’Neuheiten' doch später im 
Fachhandel zu Gemüte führen. 
’Dummdreist’, der einzig zutreffende 
und zusammenfassende Ausdruck. 
Wenn schon zum Marsch durch die 
Konsumrennbahnen geblasen wird, 
dann auch gleichberechtigt für Ost und 
West. Für die Zukunft: Gleiches (Kon- 
sum)Recht für Alle! 

REHA-Foren 

Tradition hat mittlerweite das soge- 
nannte REHA-Forum, daß - mehr oder 
weniger aktuelle - behindertenpoliti- 
sche Themen in die Öffentlichkeit tra- 
gen will. Organisiert werden die Veran- 
staltungen, die täglich als Beipro- 
gramm zum Messegeschehen zu be- 
wundern sind, in der Regel von den 
Mitgliedsorganisationen der Bundesar- 
beitsgemeinschaft Hilfe für Behinderte 
(BAGH). 

So hatten sich die Verbände in diesem 
Jahr u.a. des Themas „Pflege“ ange- 
nommen und titelten: „Pflege - Ein exi- 
stenzielles Problem für chronisch 
kranke und behinderte Menschen - 
Eine Lösung des Jahrhundertproblems 
in Sicht?“ Die Antwort war die zu erwar- 
tende, vor allem durch das Publikum 
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wurde den „Pflegeversicherungsplä- 
nen“ der Bundesregierung (durch die 
eine Lösung in Sicht sein sollte) eine 
klare Abfuhr erteilt. Entgegen der Par- 
teienpläne wurde ein bedarfsgerecht 
abgesichertes Pflege-Modell erwartet 
und von der überwiegenden Mehrheit 
einfordert. 

Aber auch die Rückenmarkforschung 
und die „Bedürfnisse chronisch kran- 
ker Menschen“ erhielten ihren Platz im 
bunten 45-Minuten-Reigen der Forum- 
Veranstaltungen. 

ADG-Förderkreis ?! 

Einen politischen Sprenkel besonderer 
Art lieferte die Veranstaltung mit dem 
Titel „Brauchen wir wirklich ein Antidis- 
kriminierungsgesetz (ADG)?‘‘ Auch 
wenn die Frage allein durch die Beset- 
zung des Podiums eigentlich schon im 
vorhinein geklärt war - es handelte sich 
bei den Diskutantinnen übenA/iegend 
um Menschen aus dem ADG-Initiativ- 
kreis - so machte hier das Zuschauen 
doch erheblichen Spaß. 
Hatte doch der allseits geschätzte Herr 
Regensburger, der „Beauftragte der 
Bundesregierung für die Belange der 
Behinderten“ einen Vertreter entsandt, 
der nun partout überhaupt nichts von 
einem ADG halten mochte: den Leiter 
seines Arbeitsstabes Herr Düsseldorf. 

So ging der Knüppel der Argumente 
reihum und fiel immer wieder auf dem 
Kopf des Regensburger-Vertreters nie- 
der. Blaß, grau und geschützt durch die 
doitsche Beamtenmentalität bot er ge- 
radezu einen idealen Gegenpart zu den 
Befürworterinnen eines ADG. 

Der Bundesverband Selbsthilfe Körper- 
behinderter (BSK), Organisator dieser 
Veranstaltung, ließ der autonomen 
Scene den Vortritt und setzte mit Horst 
Frehe (Bremen) und Ottmar Mites-Paul 
(Kassel) gleich zwei Vertreter derselben 
aufs Podium. Horst brillierte durch gute 
Argumente und eine herzerfrischende 
Rethorik und ließ Düsseldorfer ziemlich 
alt aussehen (selbst einem einge- 
fleischten Gegner eines ADG wurde 
hierbei das Herzchen weichI). 
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Der BSK selbst ließ sich und seine Ar- 
gumente durch die Journalistin Sigrid 
Arnade (Köln) vertreten. 
Erst als dann der 45-Minuten-Ritt durch 
die Pro-und-Contra-Argumentationen 
beendet war, der Westdeutsche Rund- 
funk seine Kamera wegpackte; das Pu- 
blikum sich lichtete, kam die Geheim- 
waffe des BSK, der Vorsitzende Heinz 
Preiß zum Einsatz. So, als hätte er die 
letzten 10 Jahre nur auf diese Gelegen- 
heit gewartet, ließ er Pro-ADG State- 
ments vom Stapel und griff den guten 
Düsseldorfer beherzt an. 

Komisch nur, daß vom „Düsseldorfer 
Appell", der auf der REHA der Öffent- 
lichkeit vorgestelit werden sollte (ein 

Produkt aus der Zusammenarbeit des 
Initiativkreises und dem Hause BSK), 
kaum die Rede war. 

Immerhin, die ADG-BefürworterInnen 
haben es geschafft ihre Forderung 
nach einem Antidiskriminierungs- und 
Gleichstellungsgesetz erneut in die 
Diskussion zu bringen und ihre Basis 
zu verbreitern. So ging/rollte ein Groß- 
teil der im Saai Anwesenden von der 
Idee eines ADG überzeugt und beseelt 
nach Hause. 

Die Expertinnen tagen 

nebenan 

Wenn ich an Rehabilitation denke, 
dann fallen mir ganz automatisch die 
Betonklötze in Heidelberg und Veits- 
kirchheim ein; die Bunker in denen be- 
hinderte Menschen eine berufliche und 
soziale Rehabilitation erfahren sollen. 
Rehabilitation, das ist der Begriff, der 
Horror und Traum noch am ehesten ver- 

einigt. Die Idee durch Hilfen, Schulung 
und Ausbildung von (anderen) Fähig- 
keiten behinderte Menschen in die 
größtmögliche Nähe der Normalität zu 
drängen, in den „Ur-Zustand“ zurück- 
zuversetzen. Allzu ernst genommen 
wird dies für viele zum Albtraum; für die 
Fachmenschen jedoch zur stetigen 
Aufgabe die niemals abreißt. Beglei- 
tende Rehabilitation ’von der Wiege bis 
zur Bahre’, ein Quell der Bestätigung 
für den ,,Helfenden“, den Fachmen- 
schen. 

Das alles hat mit der REHA ‘91 insoweit 
zu tun, als das neben dem Messege- 
schehen - für drei Tage - paralell der 
Bundeskongress für Rehabilitation 

stattfand. Auch hier die Bundesarbeits- 
gemeinschaft (BAR) als Veranstalter. 
Angezogen fühlten sich zumeist die 
Fachleute aus dem Reha-Spektrum, 
aber auch Politikerinnen, Ärzte und 
(zum kleinsten Teil) Betroffene (welche 
den vorgeblichen Grund für die ent- 
standene Rehabilitationsindustrie dar- 
stelien - Merke: Sie brauchen Dich!). 

„Zukunft 2000“, so überschrieben die 
Veranstalterinnen die von Legitimation- 
sängsten geprägte Veranstaltung. 
Nicht - wenigstens alle zwei Jahre - 
sich selbst und die geleistete Arbeit in 
Frage zu stellen führte hier zusammen, 
sondern der teste Glaube an die eigene 
Redlichkeit (das „Richtige“ zu tun), der 
nur das freundliche „Auf-die Schulter- 
klopfen“ und der lobende Zuspruch 
„Weiter so“ noch fehlte. 

Und die Expertinnen diskutierten; in 20 
Arbeitsgruppen wurden so wichtige 
Themen wie „Forschung in der Rehabi- 



Szene • die randschau 

litation“, „Werkstätten für Behinderte“ 
oder „Umwelt" abgehandelt. Die Aus- 
wirkungen der Diskussionen werden 
Rehabilitanden wohl sicher erst in Zu- 
kunft am eigenen Leibe spüren, vor- 
geblich zu ihrem Besten. 
Sicher kann mansch vielen Sparten der 
rehabilitation Gutes abgewinnen, posi- 
tive Aspekte in den Vordergrund holen - 
doch gilt dies bei weitem nicht für die 
Masse der Rehaangebote. Auch die 
vielen, für Fortschrittlichkeit stehenden 
Namen der Referentinnen, können 
nicht über die Tatsache hinwegtäu- 
schen, da6 das Gross der anwesenden 
Expertinnen oftmals die bestehende 
Realität für den schon vollendeten 
Schritt in die Zukunft hält. 
Lob gab es für die Spezialistinnen zu- 
hauf, die zweijährliche Selbstbeweih- 
räucherung des faktisch Geschaffenen 
war denn auch der Ausgangspunkt zu 
fragen, wie sie dies nun in ein vereintes 
Europa und ins Jahr 2000 hinüber- 
retten. 
Viele werden es für bösartig halten, den 
„sich bis zur Selbstaufgabe Aufopfern- 
den“, die Tag für Tag - Stunde um 
Stunde - ihr „Bestes“ für die Krüppel 
geben, den mit ihrem Tun verbundenen 
Glorienschein zu besudeln. Stattdes- 
sen seien doch die Strukturen anzu- 
greifen, die solcherlei ermöglichen. Ja. 
Und doch ist es nicht entkoppelbar: 
Denn die HERRschenden Strukturen - 
aussondern, verachtend, selektierend, 
bevormundend - werden von einer 
Mehrheit der Reha-Fachleute mitgetra- 
gen. Sie brauchen diese geradezu; 
auch um sich selbst und ihre Arbeits 
ständig neu zu legitimieren. 

Das Rezept der stetig praktizierten Aus- 
sonderung behinderter Menschen, die 
dann in Rehabilitationsmaßnahmen - 
fern ihrer gewohnten Umgebung - zu- 
sammengepfercht werden, um dort 
dann entsprechende Maßnahmen (zu 
ihrer Wiedereingliederung!) über sich 
ergehen lassen zu müssen, dieses Re- 
zept kennen wir zur Genüge. Dieser 
Rehabilitationsstruktur soll der behin- 
derte Mensch - voll sozial und beruflich 
rehabilitiert - lustig und frei (gekrönt mit 
dem Sahnetupfen „Selbstbestimmt“) 
entspringen. 

Medienarbeit für die 

BAR? 

Es kann eigentlich nur ein schlechter 
Treppenwitz sein, wenn für diese Veran- 
staltung Krüppel hinrollen und Medien- 
politik für die BAR an der Steile ma- 
chen, wo Kritik am Bestehenden we- 
sentlich angebrachter gewesen wäre. 
Nun ist es ja nicht so, daß Dr. Peter 
Radtke aus München (diesjähriger Me- 
dienberater der BAR und Vorsitzender 

der Arbeitsgemeinschaft „Behinderte 
in den Medien“ e.V.) von der Rehabilita- 
tionsmaschinerie verschont geblieben 
wäre - im Gegenteil - doch dies hat ihm 
anscheinend nicht zu einer Reserviert- 
heit dieser gegenüber verhelfen. Statt- 
dessen bekundet er, der „Autor und 
Journalist“, in seinem Einleitungsrefe- 
rat für den Kongreß, daß er der „soge- 
nannten Krüppelbewegung“ ausge- 
sprochen reserviert gegenüber steht. 
Ansonsten ausgesprochen nett, formu- 
liert er seine Gedanken für die Anwe- 
senden - denen er nicht über die Füße 
fahren will. Falscher Ort, falsche Zeit. 
So heißt es in seinem Schlußsatz zu- 
sammenfassend: „Selbstbestimmung 
als Freiheit von äußeren Zwängen, um 
sich mit seinen Stärken einem Ganzen 
verpflichtet zu fühlen, das... ist ein rea- 
les Ziel der Rehabilitation, bei dessen 
Umsetzung wir erst am Anfang stehen.“ 
Wie Peter Radtke darauf kommt, das 
„Selbstbestimmung“ ein - existieren- 
des - „reales Ziel“ der Rehabilitation 

ist, dies bleibt sein Geheimnis. Ebenso 
unterläßt er es klarzustellen wer denn 
nun „WIR“ sind: „WIR“, die auf dem 
Kongress Anwesenden? „WIR“, die Re- 
habilitationsstrateglnnen? Oder gar: 
„WIR“ Krüppel plus Rehafachmen- 
schen? Zumindest in zwei Fällen sei 
ihm vorsorglich widersprochen: Wäh- 
rend nämlich die Reha-Fachmenschen 
mit der Anerkennung „behinderter 
Selbstbestimmung“ noch ganz am An- 
fang stehen, sind viele Krüppelfrauen 
und Krüppel hierbei ein ganzes Stück 
weiter! 

So bleibt meine, von den Veranstalte- 
rinnen gewünschte, Spannung auf den 
Erscheinungstermin des Kongreßbe- 
richts gedämpft. ,,The same procedure 
as every year“, so scheint es. Wie in der 
Glotze zu Neujahr; jedes Jahr der glei- 
che Film - nur hier bleiben meine La- 
cher auf der Strecke. 

Jörg Fretter, Kassel 

ACHTUNG ACHTUNG 

An dieser Stelle sollte ein Beitrag über den REH A-Forum-Frauentag folgen. Da die 
Autorin desselben derzeit krank das Bett hütet, erscheint der Beitrag diesmal 
nicht. Wir haben uns aber entschlossen ihn (eher sie) in der nächsten Ausgabe - 
im Februar - zu veröffentlichen! 
Die Redaktion 
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äffe 

Anti-Diskriminierungs-Gesetzgebung 

in den USA 

Neues Anti-Diskriminierungs-Gesetz für Behinderte 

wurde von Präsident Bush unterzeichnet 

Während sich in der BRD mittlerweile 
eine Vielzahl von Behindertenorganisa- 
tionen für die Verabschiedung eines 
umfassenden Anti-Diskriminierungs- 
und Gleichstellungsgesetzes für Behin- 
derte einsetzen, das die Diskriminie- 
rung von Behinderten eindeutig verbie- 
tet, bestraft und uns unsere Gleichstel- 
lung zusichert, konnte die US-amerika- 
nische Behindertenbewegung im 
fetzten Jahr einen großen Erfolg in die- 
ser Sache erringen. 

Nachdem während der letzten Jahre 
immer wieder Berichte überden großen 
Teich zu uns drangen, die von Anti-Dis- 
kriminierungs-Vorschriften im öffentlich 
geförderten Bereich, einer starken Be- 
hindertenbewegung und Musterpro- 
zesse, in denen z. B. eine Restaurant- 
kette aus Berkeley zu einer Strafe von 
$735.000 verurteilt wurde, weil sie ein 
Restaurant bei grösseren Umbaumaß- 
nahmen nicht für Behinderte zugäng- 
lich gemacht hatte berichten, hat die In- 
dependent Living Bewegung 1990 eine 
neue Runde im Kampf für die Gleichbe- 
rechtigung von Behinderten eingeläu- 
tet. Da der Senat und das Repräsentan- 
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tenhaus den Americans with Disabili- 
ties Act of 1990 {Gesetz über behin- 
derte Amerikaner/innen von 1990) 
bereits mit überwältigender Mehrheit 
verabschiedet hatte, konnten die ameri- 
kanischen Fernsehzuschauer die histo- 
rische Unterzeichnung eines neuen, 
auch als das US-amerikanische Anti- 
Diskriminierungs-Gesetz bezeichne- 
ten, Gesetzeswerkes durch Präsident 
Bush am 26. Juli 1990 vor den Bildschir- 
men verfolgen, das den Schutz von Be- 
hinderten vor Diskriminierungen aus- 
weitet und nun auch auf private Einrich- 
tungen überträgt. Vor über 3000 gela- 
denen Gästen, was die höchste Zahl 
der bei einer Gesetzesunterzeichnung 
geladenen Gäste in der Geschichte der 
USA darstellte, erklärte Präsident Ge- 
orge Bush zur Bedeutung dieses 
neuen Gesetzes: 

„Dieses Gesetz hat seine Stärke in sei- 
ner Einfachheit. Es wird sicherstellen, 
daß Menschen mit Behinderungen die 
grundlegenden Garantien für das er- 
halten, wofür sie so lange und so hart 
gearbeitet haben: Unabhängigkeit, die 
Freiheit zwischen verschiedenen Mög- 

lichkeiten zu wählen, Kontrolle über ihr 
eigenes Leben und die Möglichkeit, 
sich voll und gleichberechtigt in das 
richtige Mosaik der amerikanischen 
Gesellschaft einzugliedern.“ 

Was Senator Edward Kennedy, der 
selbst einen behinderten Sohn hat und 
eine treibende Kraft für die Verabschie- 
dung des Gesetzes war, als „die Eman- 
zipationserklärung der Behinderten in 
diesem Land“ bezeichnete, stellt ein 
umfassendes Gesetzeswerk dar, das 
nach den Worten des Senators Tom 
Harkin „die US Gesellschaft erheblich 
verändern“ wird. Mit der Verabschie- 
dung des Americans with Disabilities 
Act wurde ein übergreifendes Gesetz 
geschaffen, das Diskriminierungen von 
Behinderten in den unterschiedlichsten 
Rechts- und Gesellschaftsbereichen 
verbietet und ihnen die Gleichstellung 
zusichert. 

Mit der Verabschiedung dieses Geset- 
zes wurde das Rehabilitationsgesetz 
(Rehabilitation Act) von 1973, in dem 
bereits eindeutige Anti-Diskriminie- 
rungsvorschriften festgeschrieben wa- 
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ren, die jedoch an Einrichtungen, die 
durch Bundesmtttel unterstützt werden, 
gebunden waren, von einer breiten 
Mehrheit im Kongreß bestätigt und die 
Anti-Diskriminierungs-Gesetzgebung 
auf den privaten Bereich ausgeweitet. 

Was besagt das neue Gesetz? 

werden sich nun die meisten Leser/in- 
nen fragen, so daß ich im folgenden auf 
einige Fragen und Bereiche des Geset- 
zes eingehen werde, die auch zukünftig 
für die Handhabung des Gesetzes von 
großer Wichtigkeit sein werden. 

Wer gilt als behindert? 

ist eine wichtige Frage hinsichtlich der 
Definitionen, die diesem neuen Gesetz 
vorangestellt sind und darüber bestim- 
men, wer in den Genuß des Diskrimi- 
nierungsschutzes kommt. Dabei lehnt 
sich der Americans with Disabilities Act 
stark an die im Rehabilitationsgesetz 
sehr weit gefaßte Definition von Behin- 
derung an. Demnach gilt als behindert, 
wer über eine physische oder psychi- 
sche Beeinträchtigung verfügt, die 
ihn/sie bei der Ausübung einer oder 
mehrerer Hauptaktivitäten des Lebens 
einschränkt, wie z. B. beim Gehen, 
Sprechen, Atmen oder Arbeiten. Dar- 
überhinaus kommen auch Menschen 
in den Genuß des Diskriminierungs- 
schutzes, die eine Geschichte der Be- 
hinderung nachweisen können, wie z. 
B. ehemalige Krebserkrankte, die auf- 
grund dieser ehemaligen Krankheit dis- 
kriminiert werden, und Menschen de- 
ren Zustand als Behinderung betrach- 
tet wird, wie z. B. jemand mit Verbren- 
nungsverletzungen im Gesicht. 

Hauptbereiche des 

Gesetzes 

Das neue Gesetz umfaßt die meisten 
gesellschaftlichen Bereiche, in denen 
Behinderte diskriminiert werden und 
gliedert sich in 4 Hauptbereiche: So 
verbietet es Diskriminierungen bei der 
Einstellung und Beschäftigung von Be- 
hinderten, bei der Inanspruchnahme 
von öffentlichen Einrichtungen und 
Dienstleistungen, bei der Benutzung 
des öffentlichen Personenverkehrs und 
schließlich bei der Inanspruchnahme 
von telekommunikativen Einrichtungen 
und Dienstleistungen durch Behin- 
derte, auf die ich im folgenden kurz ein- 
gehen werde. 

Einstellung und Beschäftigung von 
Behinderten 

Nach dem neuen Gesetz ist es privaten 
und staatlich unterstützten Arbeitge- 

ber/innen mit mehr als 15 Arbeitneh- 
mer/innen verboten, qualifizierte Men- 
schen mit Behinderungen aufgrund ih- 
rer Behinderung bei der Bewerbung- 
sprozedur, der Einstellung, 
Beförderung, Entlassung, Entlohnung, 
Aus- und Fortbildung, sowie hinsicht- 
lich der Arbeitsbedingungen und ande- 
rer Vorteile der Arbeit zu diskriminie- 
ren. Dabei sind die Arbeitgeber/innen 
angewiesen, „angemessene Bedin- 
gungen" hinsichtlich der Anforderun- 
gen und der Strukturen einer Arbeits- 
stelle zu schaffen, die es Behinderten 
erlaubt, die Tätigkeit auch in modifizier- 
ter Form gegenüberder ursprünglichen 
Arbeitsplatzbeschreibung auszufüh- 
ren. Der Begriff der „angemessenen 
Bedingungen", der eng mit der Begriff- 
lichkeit der „unangemessenen Härte“ 
verknüpft ist, bei deren Auftreten Ar- 
beitgeber/innen bei „unangemesse- 
nen Schwierigkeiten oder Kosten“ nicht 
dazu verpflichtet werden können, die 
angemessenen Bedingungen zu schaf- 
fen, wird zukünftig sicherlich noch An- 
lässe für Gerichtsverfahren bieten, bei 
denen der EinzelfatI geklärt werden 
muß. Der Gesetzgeber hat für diese Be- 
stimmungen eine Übergangszeit einge- 
räumt, die es den Arbeitgeber/innen er- 
laubt, sich auf die neue Situation einzu- 
slellen, so daß diese ab Juli 1992 für Ar- 
beitgeber/innen mit 25 und mehr 
Beschäftigten und ab 1994 für Arbeit- 
geber/innen mit 15 und mehr Beschäf- 
tigten in Kraft treten. 

Benutzung öffentlicher Einrichtun- 
gen und Dienstleistungen 

Unter öffentlichen Einrichtungen und 
Dienstleistungen werden nach dem 
Gesetz all die staatlichen und privaten 
Einrichtungen verstanden, die tagtäg- 
lich von Menschen in Anspruch genom- 
men werden, wie z. B. Geschäfte, Ho- 
tels, Motels, Restaurants, Waschsa- 
lons, Parks, Schulen, Universitäten, 
Ämter usw. So verbietet das Gesetz die 
Diskriminierung von Behinderten bei 
der Benutzung dieser Einrichtungen, 
was z. B. der Ausschluß oder die Ver- 
weigerung einer Dienstleistung darstel- 
len würde. So müssen alle neugebau- 
ten Gebäude, die von öffentlichen Ein- 
richtungen in Anspruch genommen 
werden, zugänglich gebaut werden, 
wobei Studien gezeigt haben, daß da- 
bei die Baukosten durchschnittlich le- 
diglich um 1/2 % erhöht werden. Dar- 
überhinaus sind öffentliche Einrichtun- 
gen dazu aufgefordert, Veränderungen 
vorzunehmen, die die Zugänglichkeit 
für Behinderte möglich machen, wenn 
diese „leicht verwirklichbar" und ohne 
größere „Schwierigkeiten oder Kosten“ 
umsetzbar sind wie beispielsweise der 
Bau einer Rampe über 1 oder 2 Stufen. 
Öffentliche Einrichtungen, die Umbau- 
oder Renovierungsarbeiten vorneh- 

men, sind dazu verpflichtet, den umge- 
bauten Bereich für Behinderte zugäng- 
lich zu machen, solange die Kosten die- 
ser Maßnahmen nicht in einem unan- 
gemessenen Verhältnis zu den 
allgemeinen Umbaumaßnahmen ste- 
hen. 

Interessanterweise wurde bei der Ver- 
abschiedung der Bestimmungen über 
die Beseitigung von Barrieren hinsicht- 
lich der Benutzung von öffentlichen 
Einrichtungen nicht nur die Belange 
von Rollstuhlbenutzer/innen, sondern 
auch die Bedürfnisse anderer Behin- 
dertengruppen, wie z. B. der Sehge- 
schädigten und Hörbehinderten be- 
rücksichtigt. So sind öffentliche Ein- 
richtungen dazu verpflichtet, auch aku- 
stische Hilfsmittel und Dienstleistun- 
gen bereitzustellen, um Menschen mit 
Behinderungen die Nutzung der ange- 
botenen Güter oder Dienstleistungen 
zu ermöglichen. Dies umfaßt sowohl 
die Bereitstellung von qualifizierten Ge- 
bärdendolmetscher/innen oder ande- 
rer Hilfen für Hörbehinderte, als auch 
die Bereitstellung von Materialien in 
Großschrift, Brailleschrift oder auf Cas- 
sette für Sehbehinderte und Blinde. Bei 
dieser Vorschrift spielt jedoch die Frage 
der „unangemessenen Bürde“, die je 
nach Größe und Natur einer Einrich- 
tung bestimmt werden muß, ebenfalls 
eine Rolle, wenn es darum geht, wie 
diese Anforderungen ausgeführt wer- 
den müssen. So bedeutet dies z. B. 
nicht unbedingt, daß jedes Restaurant 
über eine Speisekarte in Braille verfü- 
gen muß, wenn diese beispielsweise 
dazu bereit sind, daß das Personal die 
Karte für Blinde und Sehbehinderte 
vorliest. 

Öffentlicher Personenverkehr 

Nachdem die Diskriminierungen Be- 
hinderter im öffentlichen Personenver- 
kehr stets eine zentrale Rolle in den po- 
litischen Protestaktionen der Indepen- 
dent Living Bewegung gespielt haben, 
konnten durch die Verabschiedung des 
Americans with Disabilities Acts erheb- 
liche Verbesserungen in diesem Be- 
reich erreicht werden. Seit August 1990 
dürfen die öffentlichen Verkehrsbe- 
triebe nur noch solche Busse anschaf- 
fen, die auch für Behinderte zugänglich 
sind. Studien haben dabei gezeigt, daß 
die Kosten für die Anschaffung von 
Bussen mit Hebebühnen den ur- 
sprünglichen Kaufpreis um nicht mehr 
als 5% übersteigen und die Instandhal- 
tungskosten ebenfalls nicht unange- 
messen sind und die Kosten von $500 
pro Jahr in der Regel nicht übersteigen. 
Neben der Anschaffung von zugängli- 
chen Fahrzeugen sind die Verkehrsbe- 
triebe auch angewiesen, ergänzende 
Fahrdienste für diejenigen Behinderten 
zu betreiben, die nicht in der Lage sind, 

27 



die randschau • Szene 

die herkömmlichen öffentlichen Ver- 
kehrsmittel in Anspruch zu nehmen. 
Entscheidend war bei der Verabschie- 
dung des Gesetzes auch, daß die 
Busse der privaten Busfirmen im Über- 
landverkehr, wie z. B. die Greyhound 
Busse, deren Betreiber sich stets ge- 
gen die Zugänglichmachung ihrer 
Busse gesträubt hatten, zukünftig bei 
Neuanschaffungen auch für Behin- 
derte zugänglich sein müssen. Hierbei 
sind jedoch Fristen von 6 Jahren für 
größere und 7 Jahren für kleinere Bus- 
unternehmen eingeräumt worden, be- 
vor diese Regelungen in Kraft treten, so 
daß in diesem Zeitraum umfangreiche 
Forschungen angestellt werden kön- 
nen, wie die Vorschriften am effektiv- 
sten bei Überlandbussen umgesetzt 
werden können. 

Für den Eisenbahnverkehr bedeutet 
das neue Gesetz, daß bei Neuanschaf- 
fungen alle neuen Fahrzeuge und bei 
Neubauten, wie z. B. vön Bahnhöfen 
alle Einrichtungen für Behinderte zu- 
gänglich sein müssen. Darüberhinaus 
werden die Eisenbahnbetreiber ange- 
wiesen, spätestens bis in 5 Jahren min- 
destens 1 Waggon pro Zug für Behin- 
derte zugänglich zu machen. Die Bahn- 
höfe, wie z. B. auch die der Untergrund- 
Bahnen müssen innerhalb von 3 Jah- 
ren zugänglich gemacht werden, wobei 
hierbei Ausnahmen mit Fristen bis zu 
20-30 Jahren für Bahnhöfe, bei denen 
die Vorschriften schwerer umzusetzen 
sind, gewährt werden können, bis dann 
alle Bahnhöfe zugänglich sein müssen. 

Auch wenn die Independent Living Be- 
wegung in diesem Gesetzespaket nicht 
die Umrüstung der bereits im Betrieb 
befindlichen Busse erreichen konnte, 
konnte durch die Verabschiedung die- 
ses Gesetzes auf jeden Fall für die Zu- 
kunft eine Verkehrspolitik durchgesetzt 
werden, die Behinderte nicht mehr aus- 
sondern und diskriminieren darf und ih- 
nen die Gleichstellung bei der Benut- 
zung der Verkehrsmittel zusichert, 

Benutzung der telekommunikativen 
Einrichtungen 

Nachdem Hör- und Sprachbehinderte 
in weiten Bereichen der USA von der In- 
anspruchnahme der telekommunikati- 
ven Einrichtungen, wie.z. B. dem Tele- 
fon, aufgrund fehlender Dienstleistun- 
gen ausgeschlossen oder erheblich 
eingeschränkt wurden, schreibt das 
neue Gesetz vor, daß in diesem Bereich 
alle notwendigen Bedingungen ge- 
schaffen werden müssen, um diesem 
Personenkreis die gleichberechtigte 
Nutzung dieser Einrichtungen zu ge- 
währen. So werden dabei die Telefon- 
gesellschaften angewiesen bis späte- 
stens 26. Juli 1993 in den ganzen USA 
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Relais-Systeme mit dem notwendigen 
Personal zu betreiben, die Hör- und 
Sprachbehinderten 24 Stunden pro Tag 
und 7 Tage pro Woche zur Verfügung 
stehen und ihnen die gleichberechtigte 
Inanspruchnahme der Einrichtungen 
ohne Mehrkosten zusichern. So müs- 
sen die Telefongesellschaften neben 
der Benutzung der herkömmlichen 
Schreibtelefone die Technik und das 
Personal bereitstellen, die auch die 
Kommunikation zwischen Schreibtele- 
fonbenutzern und regulären Telefonbe- 
nutzern sicherstellt und vice versa. So 
wird dabei dem oft von Hör- und 
Sprachbehinderten beklagten Um- 
stand Rechnung getragen, daß die we- 
nigsten Einrichtungen, Geschäfte und 
Privatpersonen über Schreibtelefone 
verfügen. 

renden Bürgerrechtsbestimmungen 
nach dem Civil Rights Act von 1964 an- 
gepaßt, die auch für andere benachtei- 
ligte Minderheiten gellen. Dies bedeu- 
tet, daß Prozesse gegen die Verletzung 
der gesetzlichen Bestimmungen so- 
wohl von Privatpersonen, als auch von 
staatlicher Seite vom Generaistaatsan- 
walt angestrengt werden können. Bei 
Diskriminierungen, die von Privatper- 
sonen angeklagt werden, können diese 
die Veränderung der bestehenden Ver- 
hältnisse und beispielsweise in Fragen 
der Beschäftigung die Einstellung und 
Rückerstattung des Verdienstausfalles 
geltend machen. Klagen auf Schmer- 
zensgelder sind im Rahmen von Pro- 
zessen, die von Privatpersonen ange- 
strengt werden, nicht möglich. Demge- 
genüber hat der Generalstaatsanwalt 

Technisch bedeutet dies, daß die, mit- 
tels des Schreibtelefons geschriebe- 
nen Wörter, in Sprache übersetzt wer- 
den und das gesprochene Wort umge- 
kehrt in Schrift umgewandelt werden 
muß, so daß Benutzer/innen von 
Schreibtelefonen und Benutzer/innen 
von herkömmlichen Telefonen mitein- 
anderkommunizieren können. Die Ver- 
abschiedung dieses Teils des Gesetzes 
symbolisiert auch den behinderungs- 
übergreifenden Charakter dieses Ge- 
setzes und ist das Ergebnis einer lang- 
jährigen intensiven Zusammenarbeit 
der verschiedenen Behindertenver- 
bände und von Menschen mit den un- 
terschiedlichsten Behinderungen in 
den USA. 

Einklagbarkeit des Gesetzes 

Die Einklagbarkeit dieser Gesetzesbe- 
stimmungen wurde den bereits existie- 

die Möglichkeit, Prozesse einzuleiten, 
bei denen Privatpersonen finanzielle 
Entschädigungen, wie z. B. Schmer- 
zensgelder in besonderen Fällen zuge- 
sprochen werden können. 
Darüberhinaus kann der Generalstaat- 
sanwalt auch Geldstrafen beantragen, 
die erstmalige Diskriminierungen von 
Behinderten mit Strafen bis zu $50.000 
und Wiederholungsfälle von Diskrimi- 
nierungen mit Strafen bis zu $100.000 
ahnden. Für Einrichtungen, die finan- 
zielle Unterstützungen durch die Bun- 
desregierung erhalten, gelten zudem 
die Bestimmungen, die bereits nach 
dem Rehabilitationsgesetz in Kraft 
sind, wonach öffentlich geförderten 
Einrichtungen die Zuschüsse durch 
den Bund entzogen werden können, 
wenn diese Behinderte diskriminieren, 
was ebenfalls ein erhebliches Druck- 
mittel für die Gleichstellung Behinder- 
ter darstellt. Zudem wurden bereits 
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nach der Verabschiedung des Rehabili- 
tationsgesetzes eine Vielzahl von staat- 
lichen Kommissionen eingerichtet, die 
als Beschwerdestellen fungieren und 
bekanntgemachten Fällen von Diskri- 
minierungen nachgehen müssen. 

Zukünftige 

Herausforderungen 

Auch wenn die Verabschiedung dieses 
umfassenden Gesetzeswerkes ein rie- 
siger Erfolg für die Independent Living 
Bewegung der USA war und dies si- 
cherlich auch eine Signalwirkung auf 
andere Länder der Welt haben wird, 
heißt dies keinesfalls, daß sich die Akti- 
vistinnen der Bewegung nun auf die 
faule Haut legen und sich in der Sonne 
ihrer Errungenschaften bis ans Ende 
ihres Lebens aalen können. Ähnlich 
wie bei der Verabschiedung des Reha- 
biiitationsgesetzes von 1973 stellt der 
Americans with Disabilities Act ledig- 
lich ein Rahmengesetz dar, für das 
noch die Ausführungsbestimmungen, 
die mit unseren Verwaltungsvorschrif- 
ten vergleichbar und für die eigentliche 
Ausführung des Gesetzes maßgeblich 
sind, geschrieben und verabschiedet 
werden müssen. 

Dabei dürfte der Grundsatz, daß Ge- 
setze nur so wirksam sein können, wie 
sie von den Betroffenen eingefordert 
werden, auch in der zukünftigen Arbeit 
der Independent Living Bewegung be- 
stimmend sein. So geht es nun vorwie- 
gend darum, entscheidenden Einfluß 
auf die Verabschiedung der Regula- 
tions zu nehmen, 
Aufklärungsarbeit über die neuen Ge- 
setze zu leisten und diese dann schließ- 
lich kompromißlos einzufordern und 
einzuklagen. Hierbei werden die 
Rechtshilfeorganisationen der Behin- 
derten, wie z. B. der „Disability Rights, 
Education and Defense Fund" 
(DREDF), auch zukünftig eine ent- 
scheidende Rolle spielen müssen. 

Bedeutung dieses 

Gesetzes für die BRD 

Wie Präsident Bush bei der Unterzeich- 
nung des Gesetzes angekündigt hat, 
haben bereits mehrere Regierungen 
wie die der UdSSR, Japans, Schwe- 
dens und die aller EG-Staaten - so also 
auch die der BRD - Interesse angemel- 
del, ähnliche Gesetze zur Gleichstel- 
lung von Behinderten zu verabschie- 
den. Dabei hat Frankreich schon erste 
Anti-Diskriminierungs-Gesetze verab- 
schiedet, die im Strafgesetzbuch ange- 
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siedelt sind und Diskriminierungen von 
Behinderten sogar mit Geld- und Ge- 
fängnisstrafen ahnden. Auch wenn wir 
von diesem Interesse der Bundesregie- 
rung ähnliche Gesetze zu verabschie- 
den bisher noch keine konkreten Zei- 
chen erkennen konnten, dürfte sicher 
sein, daß die Verabschiedung der Anti- 
Diskriminierungs- und Gleichstellungs- 
gesetze durch die USA dieser Sache 
auch in der BRD erheblichen Vorschub 
leisten wird. Die Forderung nach ein- 
deutigen gesetzlichen Anti-Diskriminie- 
rungs- und Gleichstellungsbestimmun- 
gen, die sich aus der Selbsthilfearbeit 
vieler Behindertenorganisationen wäh- 
rend der letzten Jahre entwickelt hat, 
kann somit nicht mehr als Spinnereien, 
unrealistische Forderungen und als 
nicht verwirklichbar abgetan werden, 
sondern findet in einem Land seine 
praktische Anwendung, dessen Kultur 
und Politik erhebliche Einflüsse auf die 
meisten Staaten dies^ Welt genom- 
men und in vielen Bereichen eine Vor- 
reiterrolle übernommen hat. Dabei wird 
uns sicherlich auch zugute kommen, 

daß bei der Verabschiedung dieses Ge- 
setzes im Vergleich zu den Anti-Diskri- 
minierungs-Vorschriften des Rehabili- 
tationsgesetzes die amerikanischen 
Politiker/innen genau wußten, was sie 
befürworten und dies auch öffentlich 
unterstützen, was der Sache sicherlich 
zusätzlichen Nachdruck verleihen 
dürfte. 

So werden seit der Verabschiedung 
dieses Gesetzes besonders unter den 
Behindertenverbänden und Basisgrup- 
pen der bundesdeutschen Behinder- 
tenbewegung die Rufe nach ähnlichen 
Gesetzesbestimmungen und nach ei- 
nem umfassenden bundesdeutschen 
Anti-Diskriminierungs- und Gleichstel- 
lungsgesetz immer lauter. Dabei erge- 
ben sich endlich Koalitionen, die lange 
Zeit undenkbar waren, so daß Vertreter 
der unterschiedlichsten Behinderten- 
gruppen Zusammenkommen und 
darum bemüht sind, an einem Strang 
zu ziehen. 

Ottmar Miles-Paul 

ZEITSCHRIFT FÜR BEHINDERTENPOLITIK 
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die randschau • Medien 

Tüchtig oder tot 

Buchbesprechung 

Seit dem Beginn der öffentlichen Aus- 
einandersetzung um die Bio-Ethik und 
die „Praktische Ethik“ Peter Singers ist 
die Diskussion um das uneinge- 
schränkte Lebensrecht behinderter, 
kranker und alter Menschen nicht mehr 
aufzuhalten. Die Debatte hat Einzug an 
fast alle bundesdeutschen Hochschu- 
len gefunden; es gibt inzwischen kaum 
einen Verlag, der nicht ein oder meh- 
rere Bücher zur „neuen Eugenik“ her- 
ausgegeben hat. Die Argumente zu ei- 
nem lebensgefährlichen Thema wer- 
den ausgetauscht und gewinnbringend 
vermarktet. Noch scheinen - zumin- 
dest bei den Publikationen - die Befür- 
worterinnen und Gegnerinnen der 
,,neuen Eugenik" ausgewogen zu Wort 
zu kommen. Jedoch bei genauem Hin- 
sehen stimmt das Verhältnis nicht mehr 
- die Befürworterinnen einer selektiven 
Sozialpolitik haben [und hatten sie be- 
reits zu Beginn der Diskussion auf- 
grund der gesellschaftlichen Rahmen- 
bedingungen) die Oberhand. Sie wei- 
sen sich als Handlangerinnen einer Po- 
litik aus, deren Interesse nur darauf 
gerichtet ist, Menschen für ihre Be- 
lange verfügbar und manipulierbar zu 
halten. „Humanität“ und „Humanis- 
mus“ sind selbst bei den Philosophln- 
nen zu selten gebrauchten Begriffen 
geworden. 

Die Kritikerinnen einer „Praktischen 
Ethik", die die willkürliche Verwertung 
bzw. Selektion von Menschen nach den 
Erfordernissen eines hochtechnisier- 
ten, rationellen Zeitalters legitimieren 
soll, geraten zunehmend in die Defen- 
sive. 

Beim Lesen des Buches „Tüchtig oder 
tot“, das eine Sammlung von Aufsätzen 
zur aktuellen Diskussion um die „Aus- 
grenzung des nicht leistungsfähigen 
Lebens, Eugenik und aktive Sterbe- 
hilfe" enthält, gewinnt man/frau den 
Eindruck der Ausweglosigkeit. 
Pädagogen, Mediziner, Theologen, 
Psychologen, Philosophen und Behin- 
derte beschreiben aus ihrer Sicht, die 
teilweise sehr direkt ist, die Wirklichkeit 
im Umgang mit „Leiden", „Krankheit" 
und „Behinderung“. 
Entsprechend der Ausrichtung des Ver- 
lags (Herder) wird das Thema vorwie- 
gend aus der Perspektive einer christli- 
chen Ethik angegangen. Aber wird 
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nicht lediglich ein anderes Glaubens- 
bekenntnis dem dem Nützlichkeitsden- 
ken verhafteten Glaubensbekenntnis 
entgegengesetzt. Die Existenzphiloso- 
phie kommt hier wieder mal voll zum 
Zug. Das „Leiden“ ein Aspekt des 
menschlichen Lebens ausmacht, ist 
unumstritten. Jedoch kann sicher von 
vielen Menschen „Leiden“ nicht als 
Gewinn für die persönliche Entwick- 
lung betrachtet werden, wenn zu der ei- 
genen Krankheit/ Behinderung gesell- 
schaftliche Diskriminierungen und 
Stigmatisierungen in erheblichen Maße 
dazu kommen 

Die Beiträge der Autorinnen dieses Bu- 
ches sind unterschiedlich: moralisch 
oder faktenorientiert, realitätsnah oder 
theoretisch abgehoben, subjektiv be- 
richtend und nicht Distanz haltend, ein- 
fach verständlich oder schwer nachvoll- 
ziehbar. Das Thema „Eugenik“ wird 
breit behandelt, Alternativen für ein 

menschenwürdiges Leben und Ster- 
ben werden angesprochen - kommen 
aber im großen und ganzen etwas zu 
kurz. 
Die ’Maßlosigkeit' der radikalen Behin- 
dertenbewegung hat hier keinen Raum 
gefunden. Es kommen zwar zwei Be- 
hinderte zu Wort, aber ihre Haltung zu 
dem Thema „Leiden“ paßt sich denen 
ihrer Mitautorinnen an und orientiert 
sich an einem traditionellen, festgefüg- 
ten Lebensmuster. Eine eigene Per- 
spektive, die selbstverständlich die not- 
wenigen Hilfen und Unterstützungen 
für ein befriedigendes (Krüppel)Leben 
einfordert, habe ich vermißt. 

Anneliese Mayer, München 

Jürgen-Peter Stössel: Tüchtig oder 
tot - Die Entsorgung des Leidens. 
Herder-Verlag Freiburg 1991, 189 Sei- 
ten, 18.80 DM 
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Zum Artikel von Anneliese Mayer: 
„Brauchen wir ein Antdiskriminierungs- 
gesetz für Behinderte?", in der 
Juni/Juli-Ausgabe 

Ich gebe Anneliese Mayer in ihrem Arti- 
kel teilweise Recht. Ich bin auch der 
Meinung, daß man gesetzlich nicht al- 
les regeln sollte. Ich glaube jedoch im 
Gegensatz zu Frau Mayer, ein solches 
Gesetz ist notwendig. Es kann ein er- 
ster Schritt zur Gleichstellung behin- 
derter Menschen sein. Mir geht es auch 
darum, daß ein solches Recht einklag- 
bar ist. Bisher haben behinderte Men- 
schen kaum die Möglichkeit, aus vieler- 
lei Gründen, ihre Rechte einzuklagen. 
Schon deshalb ist es meiner Meinung 
nach notwendig. Es gibt kaum Behin- 
derte, die Führungspositionen beklei- 
den. 

Beim Schreiben dieser Gedanken habe 
ich mir auch überlegt, wie es mit der 
Gleichstellung oder besser gesagt mit 
der Gleichberechtigung der Frauen 
aussieht. Was ich mit diesem Gedan- 
ken ausdrücken will, ist folgendes: For- 
mal gesehen sind Frauen gegenüber 

dem Gesetz gleichgestellt gegenüber 
Männern. Der Alltag sieht jedoch in vie- 
len Bereichen anders aus. Da Frauen 
im Gegensatz zu Behinderten eine rela- 
tiv starke Position innehabenn, warum 
sind denn Frauen immer noch gesell- 
schaftlich benachteiligt? 

Ich brauche hier nicht weiter auszufüh- 
ren, in welchen Bereichen wir Behin- 
derten benachteiligt sind. Wir müssen 
jede Chance nutzen, die uns die Ge- 
sellschaft, auf jeder Ebene {auch der 
gesetzlichen) einräumt. 
Ich wünsche mir, daß ein solches Ge- 
setz uns ein Stück auf den Weg zu un- 
serer Gleichstellung weiterhilft. Ich 
hoffe auch, daß ich mit diesem Leser- 
brief einen Diskussionsbeitrag liefern 
konnte. Wer sich mit mir weiter über 
dieses Thema auseinandersetzen will, 
der kann an folgende Adresse 
schreiben: 

Hartmut Reeser 
Weilensteinstraße 10 
8506 Langenzenn 

Leserinbrief auf die letzte ’Notaus- 
gabe' und auf den Aufruf zur Mitar- 
beit, sowie der Ankündigung des 
'Euthanasie’-Schwerpunktes. 

Liebe Randschau, 

ich habe Dich als „Luftpumpe“ ge- 
schätzt, als „randschau“ habe ich Dich 
pflichtbewußt engagiert, um die Bewe- 
gung zu unterstützen. Genossen habe 
ich Dich nicht, geärgert über pubertä- 
res Verhalten habe ich mich oft. 
Beispiel Euthanasie - was zum Himmel 
ist gegen Sterbehilfe - auch aktive - 

einzuwenden, wenn sie auf dem aus- 
drücklichen, freien und sachlichen 
Wunsch eines Menschen beruht? 
Ich bin Rollstuhlfahrerin, behindert seit 
Geburt, und ich kann mir Situationen 
vorstellen, in denen ich mir wünsche, 
daß mir ein mutiger und reifer Mensch 
hilft, zu sterben. Leben, um jeden 
Preis? Nein. Jede aktive Sterbehilfe 
verantwortungslos und Mord? Nein. 
Ich habe oft gedacht, ihr braucht ei- 
gentlich nur bestimmte Stichworte zu 
hören, und schon spult sich die ver- 
krüppelte Antwort ab. 

Liebe Macher, 

ja, was ihr tut, ist Selbstausbeutung. 
Vielleicht mutig, vielleicht nur das, was 
Behinderte immer getan haben. Nein, 
ich werde nicht mitarbeiten. Qualifi- 
zierte Arbeit verdient qualifiziertes 
Geld, Eure und meine. Und: Unsere 
(gehandicapte) Arbeitskraft ist knapper 
als die Laufender ~ also kostbarer. 
Ich brauche Eure Zeitschrift nicht. Ich 
mag sie nicht einmal mehr. Vielleicht 
geht es nicht nur mir so. Hört mit Eurer 
Selbstausbeutung auf - ich will daran 
nicht teilhaben. Darum kündige ich 
mein Abonnement zum nächstmögli- 
chen Termin. 
Schickt mir ein Probe-Exemplar einer 
etwaigen neuen Zeitschrift, vielleicht 
interessiert sie mich. Und: wer wirklich 
arbeiten und verändern, streiten, ler- 
nen und leben will, kann (fast) immer 
auch einen vernünftigen Preis zahlen. 
Dann könnt ihr vernünftige Autoren be- 
schäftigen. 

Alles Gute 

Barbara Schnitger, Münster 
(Psychotherapeutin) 

Ja, ich kann ohne 'die randschau’ nicht mehr sein und abonniere sie für 6 Aus- 
gaben in Schwarzschrift oder 10 Ausgaben auf Cassette. 
Nach Ablauf der 6. bzw. 10 Ausgabe erhalte ich eine Rechnung. Wiil ich ’die rand- 
schau’ dann nicht mehr, reicht eine kleine Nachricht an die Redaktion. Kündi- 
gungen sind auch ansonsten jederzeit mögiich, bereits gezahite Abo-Beträge 
können dann aber nicht (auch nicht anteiiig) zurückgezahlt werden. 
0 ich möchte ’die randschau’ als Lese- (Schwarzschrift-) Exemplar zum Preis von 
20,- DM für die nächsten 6 folgenden Hefte abonnieren. 
O Nee, nicht so schnell: Ich möchte zunächst erstmal ein KOSTENLOSES PRO- 
BEEXEMPLAR. 
□ Ich bestelle eine Probecassette der ’randschau’ (aufgesprochen auf Compakt 

- Cassetten) und habe dafür 5,- DM überwiesen. 
□ Ich abonniere ’die randschau’ auf Cassette zum Preis von 30,- DM für die näch- 

sten 10 Ausgaben (Cassetten müssen 3 Wochen nach Erhalt zurückgesendet 
werden!). 

Ich habe den Betrag von DM 

□ überwiesen auf das Konto: Ce Be eF e.V. - die randschau’, Konto-Nr.: 143 
30-500 beim Postgiroamt Köln (BLZ 370 100 50) 
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□ als Scheck beigelegt. 

Bitte Adresse UMSEITIG ausfülleni 



VOR- 

ln der Februar-Ausgabe der 'rand- 
schau’ wird es um die derzeitige Dis- 
kussion zur ’Pflegeversicherung’ gehen. 
U.a. werden wir die verschiedenen Ent- 
würfe kurz skizzieren und an unseren 
Forderungen messen. Wir werden tra- 
gen was aus dem GRÜNEN 'Pflege- 
Leistungsgesetz' geworden ist? Und be- 
richten auf welchem Trip PDS und 
Bündnis 90/Grüne sind. Daneben wird 
es Berichte zum REHA-Frauentag ge- 
ben und wir werden zu unseren Vorstel- 
iungen zur Zukunft der ’randschau’ 
Stellung beziehen. 

Postvertriebsstück * Gebühr bezahlt 
'die randschau’, Pohlmannstraße 13, 5000 Köln 60 G7955F 

Spendenaufruf 

Ohne Kohle läuft NIX, so lautet eine 
alte Projekteweisheit. Dies gilt 
selbstverfreillch auch für die ’Zeit- 
schrift für Behindertenpolitik’. 

Wir wollen 'die randschau’ künftig 
aktueller, flexibler und regelmäßiger 
erscheinen lassen. Dazu müssen wir 
verstärkt auf die neuen Technologien 
setzen (Fax-Gerät, Computer, etc.). 
Doch das Alles kostet Geld, viel 
Geld. Geld das 'die randschau’ nicht 
besitzt. 

Aber auch immer mal wieder auftau- 
chende Kosten, wie Kleber, Farbbän- 
der, Papier, Fahrt-, Porto- und Tele- 
fonkosten reißen ziemliche Löcher in 
unser Budget (und tauchen immer 
gerade dann auf, wenn wir mal wie- 
der fast pleite sind). 

Was wir brauchten sind 

SPENDEN! 

Wählerisch sind wir nicht, wir neh- 
men jede Spende, sei sie auch noch 
so klein (oder hoch!). Well wir nicht 
an den Geld-schweren Mäzen glau- 
ben, der ab morgen vor unserer Tür 
steht und mit einem Bündel voll 
Scheinen winkt; brauchen wir Euere 
Hilfe! 

Name: 

Straße l  

PLZ: Ort: 

Telefon:  

Datum Unterschrift 

Bitte mit 
60 Pfg. Marke 
freimachen 

Postkarte 

An 

die randsehau 
Redaktion Kassei 

c/o Jörg Fretter 

Mombachstraße 17 
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Auch Ihr könntet davon profitieren!!! 
’die randschau’ würde Euch regelmä- 
ßiger erreichen. 
’die randschau’ wäre Euch (in Maßen) 
dankbar (kommt nicht so oft vor). 
’die randschau’ könnte weiterhih ein 
möglichst unabhängiges und quer- 
schießendes Blatt sein. 

Es gibt viele gute 

Gründe uns zu 

unterstützen! 

Spenden bitte auf das Konto: 

Ce Be eF Köln e.V. - ’die randschau’ 
Konto-Nr. 153 30-500 beim Postgiro- 
amt Köln (BLZ 370 100 50) Stichwort: 
Spende 

(Bei einem Vermerk „Quittung" auf 
dem Überweisungsträger und der An- 
gabe Euerer vollständigen Anschrift, 
erhaltet Ihr automatisch eine steuerlich 
voll abzugsfähige Spendenbescheini- 
gung vom Ce Be eF Köln e.V.) 

3500 Kassei 




